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Aufgabenstellung / Anlass und Ziel  

Aufbauend auf den Ergebnissen der durch das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft im Jahr 
2018 vorgestellten Gunstraumstudie zum Thüringer ICE-Knoten soll der Bahnhof Sondershausen zu einem strategi-
schen Mobilitätsknoten zur Verknüpfung von Bahn, Bus und Radverkehr entwickelt werden.  

�'�L�H���]�X���H�U�D�U�E�H�L�W�H�Q�G�H���0�D�F�K�E�D�U�N�H�L�W�V�V�W�X�G�L�H���L�V�W���H�L�Q���J�U�X�Q�G�O�H�J�H�Q�G�H�U���%�D�X�V�W�H�L�Q���I�•�U���G�D�V���*�H�V�D�P�W�S�U�R�M�H�N�W���Ä�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���G�H�V���0�R��
�E�L�O�L�W�l�W�V�N�Q�R�W�H�Q�V���%�D�K�Q�K�R�I���6�R�Q�G�H�U�V�K�D�X�V�H�Q�³�����6�L�H���G�L�H�Q�W���G�H�U���3�U�•�I�X�Q�J���Y�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q�H�U�����Y�R�Q���6�H�L�W�H�Q���G�H�U���6�Wadt angedachter 
Maßnahmen auf deren technische, finanzielle und formelle Realisierbarkeit sowie der zur Umsetzung notwendigen 
Ressourcen.  

Folgende Schwerpunkte sollen besondere Berücksichtigung finden: 
- Bau eines Park+Ride-Parkplatzes westlich des Bahnhofs mit direkter fußläufiger Anbindung 
- Neubau einer Fahrradabstellanlage 
- direkte Anbindung des Unstrut-Werra-Radwanderweges an den Bahnhof 
- d�L�U�H�N�W�H���I�X�‰�O�l�X�I�L�J�H���$�Q�E�L�Q�G�X�Q�J���G�H�V���*�H�Z�H�U�E�H�V�W�D�Q�G�R�U�W�H�V���Ä�3�H�W�H�U�V�H�Q�V�F�K�D�F�K�W�³���D�Q���G�H�Q���%�D�K�Q�K�R�I 
- direkte fußläufige Anbindung der östlich vom Bahngelände gelegenen Franzbergschule  

 
Dabei sollen verschiedene Lösungsansätze einer Chancen- und Risikobewertung unterzogen und entsprechende 
Handlungsempfehlungen als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen im Rahmen der Projektumsetzung 
abgeleitet werden. Diese sind im Projektverlauf mit allen betroffenen und einzubeziehenden Akteuren abzustimmen 
sowie unter Einbeziehung der Öffentlichkeit durch die politischen Gremien zu legitimieren. 

 

 

Abb. 1: Entwicklungsstudie �ÄResidenzbahnhof Sondershausen�³, Stadtplanungsbüro Wilke, Stand 09/2021 
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1 Übergeordnete Planungen 

Im Folgenden werden für die Entwicklung des Mobilitätsknotens Sonderhausen relevante Aspekte aus übergeord-
neten bzw. bereits vorliegenden Planungen kurz dargestellt.  

1.1 Landes- und Regionalplanung 

Die Stadt Sondershausen mit 21.317 Einwohnern (Stand 31.12.2022) liegt im Kyffhäuserkreis im Norden Thürin-
gens und verfügt über einen Hauptort (ca. ¾ der Einwohner) sowie elf ländliche Ortsteile (ca. ¼ der Einwohner).  

Das derzeit rechtskräftige Landesentwicklungsprogramm Thüringen1 (LEP 2025, rechtskräftig seit 05.07.2014) for-
muliert die landesplanerischen Zielstellungen. Die darin für Sondershausen relevanten Aussagen werden im Fol-
genden kurz dargestellt. 

Gemäß der Einteilung Thüringens im LEP 2025 nach handlungsbezogenen Raumkategorien gehört Sondershausen 
�]�X�P���Ä�5�D�X�P���X�P���G�H�Q���.�\�I�I�K�l�X�V�H�U�³���X�Q�G���G�D�P�L�W���]�X���G�H�Q��Räumen mit besonderen Entwicklungsaufgaben, welche durch 
besonderen wirtschaftlichen Handlungsbedarf, demografisch bedingten Anpassungsbedarfe und/oder oberzentren-
ferne Lage gekennzeichnet sind (1.1.1 G). Im Norden und Westen schließen sich eher demografisch und wirtschaft-
�O�L�F�K���Z�H�L�W�J�H�K�H�Q�G���V�W�D�E�L�O�H���5�l�X�P�H���D�Q�����Ä�Q�|�U�G�O�L�F�K�H�V���7�K�•�U�L�Q�J�H�Q�³���X�Q�G���Ä�Z�H�V�W�O�L�F�K�H�V���7�K�•�U�L�Q�J�H�Q�³������ 

Räumen mit besonderen Entwicklungsaufgaben sollen bei überregional bedeutsamen Standortentscheidungen und 
Infrastrukturvorhaben zur wirtschaftlichen und demografischen Stabilisierung besonderes Gewicht beigemessen 
werden und vorhandene zentrale Orte sollen als Ankerpunkte herausgebildet werden (1.1.4 G). �,�P���Ä�5�D�X�P���X�P���G�H�Q��
�.�\�I�I�K�l�X�V�H�U�³���V�R�O�O�H�Q���L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H��leistungsfähige Verkehrsverbindungen zwischen Sondershausen und Erfurt 
bzw. Nordhausen sowie Sondershausen, Bad Frankenhausen und Artern/Unstrut entwickelt und der Zugang zum 
transeuropäischen Verkehrsnetz verbessert werden. Dazu sind sowohl fernverkehrstaugliche Straßenanbindungen 
als auch ein bedarfsgerechtes und weitestgehend vertaktetes Personennahverkehrsangebot erforderlich. 

Im LEP 2025 ist die Stadt Sondershausen als Mittelzentrum eingestuft. In den Mittelzentren sollen die gehobenen 
Funktionen der Daseinsvorsorge mit mindestens regionaler Bedeutung für den jeweiligen Funktionsraum konzentriert 
und zukunftsfähig weiterentwickelt werden. Dazu zählt neben der regionalen Einzelhandels- und Dienstleistungs-
funktion sowie Bildungs-, Gesundheits-, Kultur- und Freizeitfunktionen insbesondere die überregionale Verkehrs-
knotenfunktion (G 2.2.10). Mittelzentren als Impulsgeber und Ankerpunkte der Landesentwicklung sind Quell- und 
Zielpunkte des öffentlichen Verkehrs und auch künftig Ausgangs- und Zielpunkte liniengebundener ÖPNV-Angebote. 

Im weiteren Umfeld von Sondershausen befinden sich die beiden Mittelzentren mit Teilfunktion eines Oberzentrums 
Nordhausen (Entfernung ca. 20 km; im noch nicht beschlossenen 2. Entwurf der Änderung des LEP als Oberzentrum 
vorgesehen) und Mühlhausen (Entfernung ca. 41 km) sowie die Mittelzentren Artern/Unstrut, Sömmerda, Leine-
felde/Worbis und Bad Langensalza (alle ca. 40-45 km). Die als Oberzentrum eingestufte Landeshauptstadt Erfurt 
befindet sich in ca. 60 km Entfernung. 

Sondershausen liegt an keinem landesplanerisch eingestuften Entwicklungskorridor und verfügt über keine ausge-
wiesene Industriegroßfläche �± Industriegroßflächen im näheren Umfeld befinden sich in Artern/Unstrut, Bad Langen-
salza, Leinfelde-�:�R�U�E�L�V���X�Q�G���1�R�U�G�K�D�X�V�H�Q���Ä�J�R�O�G�H�Q���$�X�H�³�� 

Schloss und Park in Sondershausen sind als Kulturerbestandort von internationaler, nationaler und thüringenwei-
ter Bedeutung mit sehr weitreichender Raumwirkung ausgewiesen (1.2.3 Z). Der Kyffhäuser wird im LEP als 
�ÄSchwerpunktraum Tourismus�³ eingestuft (4.4.1 G). 

Die Leitvorstellungen des LEP zur Verkehrsinfrastruktur (4.5) umfassen die Sicherung und bedarfsgerechte Entwick-
lung eines leistungsfähigen, hierarchisch gegliederten Verkehrswegenetzes, darauf aufbauende Mobilitätsangebote 
für Bevölkerung und Wirtschaft, die nachhaltige Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturen unter Einbeziehung aller 
Verkehrsträger und Verkehrsarten sowie deren Vernetzung (integrierte Verkehrsentwicklung). Der Verkehrsverla-

                                                           
1 (Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, 2014) 
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gerung auf umweltfreundliche Verkehrsträger sowie die Attraktivitätssteigerung umweltfreundlicher Verkehrs-
angebote werden dabei ein besonderes Gewicht beigemessen. Der ÖPNV wird als Aufgabe der Daseinsvorsorge 
und der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) als dessen Rückgrat eingestuft. 

Alle Landesteile sollen durch eine intelligente Verknüpfung mit dem schnellen Schienenpersonennahverkehr in Form 
von Express-Linien mit attraktiven Taktfahrplänen an den ICE-Knoten Erfurt angebunden werden und somit vom 
Hochgeschwindigkeitsschienennetz profitieren. Die Schienennetzverbindung Erfurt �² Nordhausen zählt mit zu 
den Verbindungen, deren Verbindungsqualität bevorzugt erhöht werden soll (Streckenausbau) (4.5.5 G). 

Das landes- und regionalbedeutsame Radverkehrsnetz soll dem Radtourismus dienen und möglichst auch den 
Alltagsradverkehr aufnehmen (4.5.14 G), dessen Sicherung und Entwicklung soll bei der Abwägung mit konkurrie-
renden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden. Durch Sondershausen führt der 
Unstrut-Werra-Radweg (Fernradweg).  

Durch die Verknüpfung des ÖPNV mit dem Radverkehr kann der Aktionsradius der Radnutzer deutlich erweitert 
werden, dieser liegt im Alltagsverkehr in der Regel pro Strecke zwischen 1 und 5 km, max. 10 km. Im Gegenzug 
erhöhen attraktive Bedingungen für Radfahrer im Vor- und Nachlauf zum ÖPNV das Potenzial an ÖPNV-Nutzern. 

1.2 Schienenverkehr 
Gunstraumstudie Thüringer ICE-Knoten (2017)2 

Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Schienennetzes für den Fernverkehr, insbesondere mit �G�H�P���Ä�9�H�U�N�H�K�U�V�S�U�R��
�M�H�N�W���'�H�X�W�V�F�K�H���(�L�Q�K�H�L�W���1�U�������³�����9�'�(������ �± der Verbindung zwischen München und Berlin �± wurde in einer Studie der 
Prognos AG ein sogenannter Gunstraum analysiert. Darin befinden sich ausgewählte Thüringer Städte, für die mit 
den erzielbaren Reisezeitverkürzungen besonders günstige Entwicklungsvoraussetzungen gesehen werden. 

Für die Stadt Sondershausen wird sich mit der Einrichtung einer Expressverbindung (geplante Umsetzung bis 2025) 
die Reisezeit nach Erfurt von knapp einer Stunde auf 38 Minuten verkürzen. Daraus erhofft sich die Stadt Sonders-
hausen einen Impuls für die Entwicklung von Tourismus und Wirtschaft sowie einen positiven Einfluss auf den aktu-
ellen Bevölkerungsrückgang. Die Umsetzung war ursprünglich für 2025 geplant, derzeit wird sowohl von Seiten der 
Deutschen Bahn AG als auch dem Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr (TLBV) der Realisierungszeitraum 
allerdings eher für 2028/29 angegeben. 

Im Rahmen �G�H�U���Ä�*�X�Q�V�W�U�D�X�P�V�W�X�G�L�H���7�K�•�U�L�Q�J�H�U���,�&�(-�.�Q�R�W�H�Q�³���G�H�V���7�K�•�U�L�Q�J�H�U���0�L�Q�L�V�W�H�U�L�X�P���I�•�U���,�Q�I�U�D�V�W�U�Xktur und Landwirt-
schaft (2017) wurde für die Stadtentwicklung von Sondershausen folgender Handlungsbedarf abgeleitet: 

�ƒ Die Revitalisierung des ehemaligen Bahnhofsgebäudes inklusive der Aufwertung des Bahnhofsumfeldes. 
�ƒ Die Entwicklung eines Mobilitätsknotenpunktes Bahnhof Sondershausen und dessen Anbindung an Stadt-

busverkehr sowie Unstrut-Werra-Radweg und das städtische Radwegenetz. 
�ƒ Das Schaffen von Park & Ride-Parkplätzen. 
�ƒ Ein bahnhofsnahes Wohnungsangebot bzw. potenzielle Wohnbauflächen für Familien und Auspendler 

(u.a. am Wohnstandort Franzberg). 
�ƒ Die Bereitstellung der Infrastruktur für einen künftigen Tagungs- und Kongressstandort mit z.B. Tagungs-

räumen im Achteckhaus (vorhanden) und Übernachtungsmöglichkeiten (Bedarf).3 

Nahverkehrsplan4 

Um den öffentlichen Nahverkehr zu einer echten Alternative zum motorisierten Individualverkehr zu entwickeln, wird 
im fünfjährigen Rhythmus durch das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft ein Nahverkehrsplan 
für den Schienenpersonennahverkehr (NVP) aufgestellt. Im NVP werden die demografische Entwicklung,  
das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung sowie der Entwicklung der Nachfragestruktur berücksichtigt. Er beinhaltet 
ein Handlungskonzept und bildet die Grundlage für die ÖPNV-Investitionsplanung und ist damit v.a. ein praktisches 
Arbeitsinstrument.  

                                                           
2 (Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, 2017) 
3 (quaas-stadtplaner, 2023) 
4 (Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, 2018) 
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Im Nahverkehrsplan des Landes Thüringen sind u.a. folgende Zielstellungen definiert: 
�ƒ Erhöhung des Anteils des ÖPNV an der Gesamtverkehrsleistung 
�ƒ Gestaltung attraktiver und bedarfsgerechter Verkehrsangebote 
�ƒ Vertaktung von Schienenpersonenfern- und -nahverkehr 
�ƒ Schaffung durchgehender Reiseketten 
�ƒ Elektrifizierung als Beitrag zur Energiewende und 
�ƒ Unterstützung der Raumerschließung und -entwicklung 

Im NVP 2018 �± 2022 werden als Sondershausen betreffende Zielstellungen der Streckenausbau Erfurt �± Wolkrams-
hausen �± Nordhausen ab 2019 sowie der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs Sondershausen bis Ende 2022 aufge-
führt. Die wichtige Zentren verbindende Strecke Erfurt �± Nordhausen soll grundlegend ausgebaut und modernisiert 
sowie die Streckengeschwindigkeit auf bis zu 140 km/h erhöht werden. An zwölf Bahnübergängen soll die Siche-
rungstechnik auf den neuesten Stand gebracht werden. Der Ausbau dieser Strecke wird als wichtigstes Projekt für 
Thüringen genannt. Dennoch wird die ursprünglich bis 2025 geplante Streckenbeschleunigung wahrscheinlich erst 
bis 2028/29 umgesetzt. Der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs umfasst einen stufenfreien Gleiszugang sowie die 
erforderliche Standardhöhe der Bahnsteige (55 cm über Schienenoberkante). Dies konnte mittels des Zukunftsin-
vestitionsprogramms (ZIP) umgesetzt werden. 

Des Weiteren trifft der NVP Aussagen zum Pendleraufkommen sowie zum Pendlerpotenzial. Die Pendlerbeziehung 
Sondershausen �± Nordhausen zählt demnach zu den Top 10 der Planungsregion Nordthüringen. Das Pendlerpoten-
zial, welches entlang der SPNV-Strecken (Ein- und Auspendler der Gemeinden entlang der Strecke) vorhanden ist, 
wird für die Strecke Sondershausen �± Erfurt mit 3.300 Personen und für die Strecke Sonderhausen �± Nordhausen 
mit 1.900 Personen angegeben. Nach Einschätzung des NVP sind gemäß Modal-Split schätzungsweise 10 % der 
Pendlerzahlen als potenzielle SPNV-Kunden in Betracht zu ziehen �± das stellt für Sondershausen ein beachtens-
wertes Potenzial dar! 

Der Nahverkehrsplan 2023 �± 2027 ist derzeit noch in Bearbeitung, der Entwurf soll im März 2024 vorliegen. 

Masterplan Schienenverkehr 20305  

Zur weiteren Stärkung des Schienenverkehrs in Thüringen wurde TMIL Anfang 2022 eine Stabsstelle zur Entwicklung 
eines Masterplans Schienenverkehr 2030 eingerichtet, welcher im Dezember 2023 fertiggestellt und präsentiert 
wurde. Der Masterplan Schieneninfrastruktur gibt die notwendigen Handlungsempfehlungen zum Erhalt, zur Moder-
nisierung und zum Ausbau der Schieneninfrastruktur bis zum Jahr 2030. U.a. wurden acht mögliche Streckenreakti-
vierungen untersucht und bewertet sowie Konzepte zur Förderung des regionalen Schienengüterverkehrs zur Ent-
lastung der Straßen entwickelt. Wichtigstes Ziel ist eine klimafreundliche und sozial gerechte Mobilitätswende und 
eine Verdopplung der Nutzerzahlen bis 2030.  

Der seit vielen Jahren angestrebte Streckenausbau Erfurt �± Nordhausen wird im Masterplan als besonders landes-
bedeutsames Projekt in Thüringen herausgestellt. Zielstellung ist, dieses Ausbauprojekt spätestens mit Inbetrieb-
nahme des Vergabenetzes Mittelthüringer Akku-Netz im Dezember 2028 fertigzustellen. Eine Arbeitsgruppe aus 
Deutscher Bahn AG, TMIL und TLBV begleitet diesen Prozess. 

Integraler Taktfahrplan (ITF)6 

Bereits seit den 1990er Jahren werden in Deutschland Schienenpersonenfern- und -nahverkehr zunehmend auf 
Basis von Taktfahrplänen organisiert. Oftmals werden die getakteten Verkehre zur besseren Anschlussgestaltung 
�]�X�V�l�W�]�O�L�F�K���L�Q���D�X�V�J�H�Z�l�K�O�W�H�Q���.�Q�R�W�H�Q���Y�H�U�N�Q�•�S�I�W�����,�Q�W�H�J�U�D�O�H�U���7�D�N�W�I�D�K�U�S�O�D�Q���Ä�,�7�)�³�������'�X�U�F�K���G�H�Q���,�7�)-Ansatz konnten deutliche 
Reisezeit- und einhergehend Fahrgastgewinne erzielt und die Attraktivität des Verkehrsmittels Eisenbahn verbessert 
werden.  

In Thüringen sind nahezu alle Strecken des Landes im Nahverkehr vertaktet und in den großen Knoten �± Erfurt, 
Eisenach, Gera und Nordhausen sowie den Knoten in den Nachbarländern �± untereinander und auf den Fernverkehr 
im Sinne des ITF-Ansatzes abgestimmt. Neben der bedarfsorientierten Gestaltung der Fahrpläne ist die optimale 

                                                           
5 (TMIL - Stabstelle Masterplan, 2023) 
6 (LEG Thüringen, 2023) 
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Verknüpfung der Linien untereinander mit den verschiedenen Verkehrsträgern in den definierten Knotenpunkten von 
Bedeutung. Ziel ist die kontinuierliche Weiterentwicklung des ITF-Ansatzes als Basis für einen leistungsstarken 
ÖPNV in Thüringen. Derzeit wird das Konzept für das Thüringer ÖPNV-Hauptnetz von der LEG Thüringen im Auftrag 
des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft überarbeitet. 

1.3 Radverkehr 
Das im Juni 2018 durch das Kabinett verabschiedete Radverkehrskonzept 2.0 für den Freistaat Thüringen7 stellt 
die Handlungsgrundlage für die Radverkehrspolitik der Landesregierung bis 2030 dar. U.a. sind darin konkrete Ziele 
festgelegt, wie sich der Anteil der Radfahrer im Straßenverkehr entwickeln soll: bis 2025 soll er auf 12 % steigen und 
sich damit gegenüber 2008 verdoppeln (Zielwert für 20230: 15 %). Zur Erreichung dieser Zielwerte sind u.a. das 
Radwegenetz einschließlich Wegweisung, die Infrastruktur, die Verknüpfung mit dem öffentlichen Verkehr sowie das 
Fahrradparken auszubauen und zu verbessern. Neben dem Radfahren im Alltag spielt auch der Fahrradtourismus 
eine wichtige Rolle.  

Durch Sondershausen führt der Werra-Unstrut-Radweg (I-12) als überregionaler Radfernweg zwischen Bad Fran-
kenhausen und Mühlhausen. Der Radweg durchquert das Stadtgebiet von Osten über Berka durch den Zentralort 
Richtung Oberspier und Thalebra im Süden �± er verläuft teilweise über die 2006 stillgelegte Trasse der ehemaligen 
Kyffhäuserbahn. Mit dem Bau des Unstrut-Werra-Radweges hat sich die Anbindung vieler Teilgebiete und Ortsteile 
an das Radwegenetz verbessert. Ein Bedarf besteht weiter u.a. in der Anbindung des Bahnhofes und der Ortsteile 
Stockhausen und Großfurra sowie im Ausbau bzw. der Kennzeichnung von innerstädtischen Radwegen und der 
Infrastruktur zum Abstellen. 

Als Planungsgrundlage für den Ausbau des Radwegenetzes und die Aufwertung des Radverkehrs verfügt die Stadt 
Sondershausen seit 2017 über ein Radverkehrskonzept. 

1.4 ISEK 8 

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept für die Stadt Sondershausen wurde im Zeitraum 2020 bis 2022 fortge-
schrieben und im März 2023 durch den Stadtrat beschlossen. Darin sind u.a. Aussagen zur demographischen Ent-
wicklung, zum Arbeitsmarkt und Pendlern sowie vor allem wesentliche Entwicklungsziele für die Stadtentwicklung 
getroffen worden. 

Demnach prognostiziert das Thüringer Landesamt für Statistik im Rahmen in seiner Gemeindebevölkerungsvoraus-
berechnung aus dem Jahr 2020 bis zum Jahr 2030 für Sondershausen einen Bevölkerungsrückgang um 12,7 %. Die 
prognostizierte Entwicklung ist damit negativer als für dem Landkreis oder den Freistaat Thüringen. 

Dennoch wurde aufgrund des Ausbaus der Bahnstrecke und der schnelleren Anbindung an die Städte Erfurt und 
Nordhausen im Beteiligungsprozess der potenzielle Bedarf nach mehr Wohnraum und weiteren Bauflächen benannt. 
Von den positiven Effekten des Streckenausbaus sollen v.a. die Belebung der Innenstadt und die Revitalisierung des 
Stadtumbaugebietes August-Bebel-Straße/Talstraße profitieren. Außerdem kann dies ein Impuls für die Bereiche 
und Wohnstandorte im Umgriff des Bahnhofs sein (Wohngebiet Franzberg, Bebra, Stockhausen) und Wohnungs-
leerstände reduziert werden. Im ISEK wurden potenzielle Entwicklungsflächen im Sinne der Innenentwicklung aus-
gewiesen. Im unmittelbaren Bahnhofsumfeld ist eine Brachfläche am Jechaburger Weg als Standort für den Neubau 
einer Kindertagesstätte ���(�U�V�D�W�]���.�,�7�$���Ä�.�l�I�H�U�O�D�Q�G�³����ausgewiesen (Entwicklungsziel). 

Die Machbarkeitsstudie zum Ausbau eines Mobilitätsknotens im Bereich des Bahnhofs, der neben Bus- und Bahn-
nutzung auch die Nutzung von Fahrrädern und E-Mobilität berücksichtigt, wird explizit als wichtige Maßnahme ge-
nannt.  

                                                           
7 (Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, 2018) 
8 (quaas-stadtplaner, 2023) 
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2 Rahmenbedingungen im regionalen und 
gesamtstädtischen Kontext 

2.1 ÖPNV-Angebot am Bahnhof Sondershausen 

Zugverbindungen 

Der Bahnhof Sondershausen liegt an der eingleisigen, nicht elektrifizierten Strecke Erfurt �± Nordhausen und wird 
derzeit von der Deutschen Bahn über die Regionalbahnen RE55 und RE56 wie folgt bedient:  

�ƒ Züge nach/aus Erfurt: stündlich (derzeit zwischen 5:50 Uhr und 22:00 Uhr), 
Fahrzeit knapp 1 Stunde (Vgl. Auto mind. 1 Stunde, ca. 60 km) 

�ƒ Züge nach/aus Nordhausen: stündlich (derzeit zwischen 4:30 Uhr und 23 Uhr),  
Fahrtzeit ca. 20 Minuten. (Vgl. Auto 25-30 Minuten, ca. 20 km) 

Damit ist Sondershausen relativ gut angebunden, insbesondere die Reisezeiten sind durchaus mit denen per PKW 
vergleichbar bzw. fast günstiger.  

 
Zielstellung Streckenbeschleunigung  
Mit dem geplanten Streckenausbau soll eine Expressverbindung zwischen Erfurt und Nordhausen und entsprechend 
verkürzter Reisezeit hergestellt werden. Damit würde der SPNV �± bestenfalls kombiniert mit einer noch dichteren 
Taktung �± eine attraktivere Alternative gegenüber der PKW-Benutzung darstellen.  

Die Streckenbeschleunigung war ursprünglich bis 2025 geplant, derzeit scheint allerdings eher eine Umsetzung in 
2028/29 realistisch (u.a. ist die Finanzierung bisher ungeklärt). Darüber hinaus wird über den Einsatz batteriebetrie-
bener Züge diskutiert. 

 

Busverbindungen 

Der Bahnhof Sondershausen befindet sich ca. 1,5 Kilometer vom Stadtzentrum sowie dem dort angesiedelten Zent-
ralen Omnibusbahnhof (ZOB) entfernt und ist über die Buslinien 1, 5 und 6 halbstündlich sehr gut angebunden 
(Fahrtzeit ca. 7 Minuten). Die Taktung ist sehr gut auf den Zugverkehr abgestimmt �± im Busfahrplan der Linie 1 
sind sogar die jeweiligen Anschlusszüge in Richtung Erfurt und Nordhausen mit angegeben. 

 
Abb. 2: Auszug aus dem Fahrplan der Buslinie 1 mit Kennzeichnung der Anschlusszüge 
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2.2 Fahrgastbelegung �² Bestand und Prognose 

Im Jahr 2022 wurden durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) 450 Reisende pro Tag für den Bahnhof Son-
dershausen gezählt und an die DB Station&Service AG gemeldet, im Jahr 2023 gab es ein geringes Wachstum um 
10 auf 460 Reisende/Tag gegenüber. Die Reisendenzahlen waren in den Coronajahren 2020/21 rückläufig und soll-
ten nicht der Maßstab für die Perspektive sein.  

Laut Prognose für das Jahr 2040 soll sich die Anzahl der Reisenden am Tag in Sondershausen auf 600 erhöhen 
(entspricht der Zunahme um 33 %) �± das entspricht einem Trendfaktor von 1,33. 

Dabei sind mögliche Erhöhungen der Reisendenzahlen durch die Einführung des Deutschlandtickets nicht berück-
sichtigt.9 Allerdings können wiederum Veränderungen in den Arbeitsgewohnheiten wie Homeoffice oder Desk-Sha-
ring zu abweichenden Zahlen führen. 

Mit dem Anstieg der Fahrgastzahlen wird auch im Vorlauf zum Bahnhof Sondershausen eine steigende Nachfrage 
an B+R- sowie P+R-Stellplätzen einhergehen. 

2.3 Pendlerströme Sondershausen 

Um neben der o.g. Prognose für die Reisendenzahlen ein mögliches Potenzial an Reisenden abschätzen zu können, 
wurden im Folgenden die Pendlerströme aus und nach Sondershausen untersucht, da zu vermuten ist, dass es sich 
bei einem Großteil der Reisenden um Arbeitspendler handelt. 

Laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit wohnen im Kyffhäuserkreis 27.733 sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte (Juni 2022). Davon pendeln 13.042 bzw. 47,0 % zur Arbeit in einen anderen Kreis (Auspendler). Gleichzeitig 
pendeln 4.545 Beschäftigte zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in den Kyffhäuserkreis (Einpendler). 
Der Saldo von Aus- und Einpendlern beläuft sich auf -8.497 (Pendlersaldo) �± damit hat der Kyffhäuserkreis nahezu 
dreimal so viele Auspendler als Einpendler und in Thüringen den höchsten Auspendlerüberschuss. (19.236 sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte haben ihren Arbeitsort im Kyffhäuserkreis, davon sind 23,6 % Einpendler).10 

Abweichend von den o.g. Zahlen für den Kyffhäuserkreis weist die Stadt Sondershausen jedoch einen Einpendler-
überschuss auf: hier pendeln geringfügig mehr Arbeitnehmer ein als aus (4.337 Einpendler, 4.051 Auspendler, Saldo 
+268, Stand 2022).11 

Für die Entwicklung des Mobilitätsknotens sind v.a. die Ziel- und Herkunftsorte der Pendelnden von Interesse. Auch 
dazu trifft der Pendleratlas Deutschland der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder wertvolle Aussagen. 
Die folgenden beiden Darstellungen zeigen die Aus- und Einpendelgebiete sowie die 10 pendlerstärksten Korri-
dore/Pendlerströme, letztere zahlenmäßig untersetzt.  

In den Tabellen sind die Städte und Gemeinden farbig unterlegt, welche mit dem SPNV erreichbar sind und bei 
denen die Reisezeit mit dem Zug ähnlich der mit dem Auto ist �± wo also der Zug eine echte Alternative darstellt. Das 
betrifft bei den Auspendelgebieten Nordhausen, Erfurt, Bleicherode, Greußen, Leinefelde-Worbis und Straußfurt �± 
hierin sind im Jahr 2022 täglich ca. 1.700 Personen ausgependelt, das entspricht 42 % aller Auspendler. Diese 
Anzahl spielt sowohl für ein mögliches P&R-Angebot als auch das Angebot an Busverbindungen aus der Innenstadt 
bzw. dem Umland eine Rolle. 

Bei den Einpendelgebieten sind v.a. Nordhausen, Greußen (Doppelnennung wahrscheinlich falsch) und Bleicherode 
zu nennen �± aus diesen Orten pendelten im Jahr 2022 täglich ca. 1.290 Personen ein �± diese Anzahl spielt v.a. für 
die das Angebot der Busverbindungen in die Innenstadt und ggf. auch für das Angebot an (abschließbaren) Fahr-
radstellplätzen sowie Carsharing eine Rolle.  

                                                           
9 Angaben für 2022 und Prognose lt. DB Station&Service AG, Mail vom 21.03.2023  
10 (Bundesagentur für Arbeit, 2022)  
11 (Statistische Ämter der Länder, 2022) 
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Abb. 3: Pendlerströme 2022, Auspendelnde nach Sondershausen;  
Quelle:  Pendleratlas Deutschland der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 

farbige Kennzeichnung in der Tabelle: Städte und Gemeinden, welche mit dem Zug erreichbar sind und der Zug aufgrund mit dem Auto ver-
gleichbarer Reisezeit eine echte Alternative darstellt (quaas-stadtplaner) 

�ƒ insgesamt 4.051 Auspendler / Tag 

�ƒ davon ca. 1.700 Auspendler (= 42 %) 
in mit dem SPNV erreichbare Ziele 
(farbige Markierung) 
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Abb. 4: Pendlerströme 2022, Einpendelnde nach Sondershausen;  
Quelle:  Pendleratlas Deutschland der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 

farbige Kennzeichnung in der Tabelle: Städte und Gemeinden, welche mit dem Zug erreichbar sind und der Zug aufgrund mit dem Auto ver-
gleichbarer Reisezeit eine echte Alternative darstellt (quaas-stadtplaner) 

�ƒ insgesamt 4.337 Einpendler / Tag 

�ƒ davon ca. 1.290 Einpendler (= 30 %) 
aus mit dem SPNV erreichbaren Zielen 
(farbige Markierung) 
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2.4 Planfeststellungsverfahren 

Im Zuge des Streckenausbaus der Strecke 6302, Erfurt - Nordhausen erfolgte 2017/2018 ein Planfeststellungsver-
fahren. Der Betrachtungsraum ist Bestandteil dieses Planfeststellungsverfahren: Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1 
zwischen den Bahnhöfen Wolkramshausen (a) �± Sondershausen (e) von Bahn-km 0,500 �± 13,140).  

Im zugehörigen landschaftspflegerischen Begleitplan12 sind die Flächen westlich des Bahnhofs für notwendige CEF-
Maßnahmen (Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotsverletzungen) sowie für Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen ausgewiesen:  

- 01_CEF  Anlage und Optimierung von Ausweichhabitaten für Zauneidechsen und Schlingnatter 
in Kombination mit Vermeidungsmaßnahme 08 _VA Bautabuzonen 

- 01_A Ansaat von autochthonem Saatgut (trockene Standorte) 
- 02_A Entsiegelung und anschließende Vegetationsentwicklung  

in Kombination mit Vermeidungsmaßnahmen 06_VA Umsetzung Zauneidechse/Schlingnatter 
und 07_VA Vegetationsbeseitigung/ Vergrämungsmahd 

 

 
Abb. 5: Auszug aus dem Maßnahmenplan des Landschaftspflegerischen Begleitplans zum Vorhaben Infrastrukturausbau Erfurt �± Nordhau-
sen, Projektabschnitt 1: Wolkramshausen (a) - Sondershausen (e) Planfeststellungsabschnitt 1: km 0,500 bis km 12,740; Pöyry Deutschland 
GmbH, 03/2018 

 

Diese Flächen werden derzeit teilweise durch die DB Netz AG als Oberboden- und Materiallager genutzt (insbeson-
dere im Bereich der CEF-Fläche). Dieses Lager sollte lt. Aussage der DB Netz AG zunächst dauerhaft erhalten 
werden �± nach dem Hinweis auf die Ausweisung von CEF- sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird seitens 
der DB nunmehr auf ein Oberboden- und Materiallager an dieser Stelle verzichtet. 

 

Im Falle, dass Teile der Flächen für die Einordnung von P&R-Stellplätzen genutzt werden, ist für diese Flächen ein 
Änderungsverfahren der Planfeststellung durchzuführen, die dafür notwendigen Verfahrensschritte und die voraus-
sichtliche Dauer eines solchen Verfahrens sind im Weiteren abzuklären. 

 

  

                                                           
12 (Pöyry Deutschland GmbH, 03/2018) 

01_CEF 



 Mobilitätsknotenpunkt Bahnhof Sondershausen  

Seite 15 von 77 

2.5 Planungen Bahnhof 

Das ehem. Empfangsgebäude des Residenzbahnhofs befindet sich seit 2017 im Eigentum der Stadt Sondershausen. 
Derzeit befindet sich in dem Gebäude nur noch das Fahrdienstleiterstellwerk der DB Netz AG �± alle anderen Nut-
zungen wurden nach und nach aufgegeben (Fahrkartenausgabe 2002, Fahrradverleih 2003, Gastwirtschaft 2005, 
Mieter der Wohnungen im Obergeschoss 2011). 

Durch die Stadt Sondershausen wurde 2022 eine Entwicklungsstudie beauftragt, um die Möglichkeiten des Gebäu-
des zur Sanierung und Revitalisierung unter Einbeziehung des Bahnhofsvorplatzes auszuloten. Im Rahmen der Stu-
die wurde durch das Stadtplanungsbüro Wilke ein Konzept erarbeitet, wie der ehemalige Residenzbahnhof zu einem 
lebendigen Mobilitäts- und Kulturzentrum entwickelt werden kann.  

 

Erdgeschoss  
Gastronomie, Fahrradladen (alternativ: Multifunktionsfläche für Musik, Kunst und Kultur) und Stellwerk-Museum 

 
 

 
Obergeschoss  

Apartments, Musikwerkstatt/AG-Räume/Ateliers, eine Wohnung 
 

 

 
Dachgeschoss  

Musikwerkstatt/AG-Räume/Ateliers und Nebenräume 

 

Abb. 6: Auszüge aus der Entwicklungsstudie "Residenzbahnhof Sondershausen", Stand 12/2022, Quelle: Stadtplanungsbüro Wilke 
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Der Bahnhofsvorplatz soll einen repräsentativer Aufenthaltsbereich für Reisende, Bahnhofsbesucher und Nutzende 
des Bahnhofsgebäudes sein - außerdem soll hier eine gastronomische Außenbewirtschaftung möglich sein.  

Es haben bereits Investorengespräche stattgefunden, in denen auch grundsätzliches Interesse bekundet wurde. Die 
derzeit komplexen Rahmenbedingungen (Kosten/Finanzierung, Unklarheiten/Planänderungen bzgl. Streckenausbau 
usw.) erschweren aufgrund der dadurch entstehenden Planungsunsicherheiten allerdings das weitere Vorgehen, 
sodass es noch keine weiteren konkreten Entwicklungen gibt. 

 

 

Projekt: Anschluss Drehscheibe an die Lokschuppengleise  

Die Interessengemeinschaft Residenzbahnhof Sondershausen e.V. (IG Residenzbahnhof) hat 2014 das Gelände 
des historischen Lokschuppens erworben und saniert seither schrittweise die baulichen Anlagen (Dach, originalge-
treue Wiederherstellung des historischen Fachwerks und der Fenster an der Nordfassade).  

Die IG Residenzbahnhof hat sich 2023 über das LEADER-Förderprogramm mit einer Projektskizze für den Anschluss 
der Drehscheibe an die Lokschuppengleise beworben. Es sollen vier neue Gleisanschlüsse entsprechend dem his-
torischen Vorbild auf dem Gelände des Vereins gebaut werden. 

Mit der Wiederherstellung der Gleisanlagen im Lokschuppengelände am Bahnhof wird das historische Gesamten-
semble von Bahnhofsgebäude, Stellwerk, Wasserturm und dem nördlich angrenzenden Petersenschacht mit seinem 
Förderturm (Einzeldenkmale und Denkmalensemble) deutlich aufgewertet. Bei künftigen Veranstaltungen kann über 
die zu sanierenden Gleisanlagen, die vorhandene Drehscheibe im Lokschuppengelände und dem 2022 errichteten 
Anschlussgleis ein Fahrbetrieb im Bereich des Bahnhofes Sondershausen abgesichert werden. Die beiden vereins-
eigenen Diesellokomotiven, die im Lokschuppen untergestellt sind, können nach der Wiederherstellung der zu sa-
nierenden Gleisanlagen dann zu Lokführerstandsmitfahrten sowie Rangier- und Vorführungsfahrten genutzt werden. 

Das Projekt ist von überregionaler Bedeutung und dient der Darstellung von Industriekultur in ihrer ehemaligen Funk-
tion und Komplexität, die in dieser Form in Thüringen nicht mehr anzutreffen ist. 
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3 Anforderungen an P+R- und B+R-Anlagen 13  

Für die Gestaltung eines attraktiven Mobilitätsknotens und die Stärkung der Nutzung des Schienenverkehrs ist es 
notwendig, den Bahnreisenden optimale Zugangsmöglichkeiten und qualitätsvolle Umsteigemöglichkeiten zwischen 
Bus, Auto, Fahrrad und Bahn zu bieten. 

Für die Planung und Anlage von Pendlerstellplätzen (P+R-Stellplätzen) gelten gem. anerkannter Regelwerke u.a. 
folgende Grundsätze: 

�ƒ Zwar kommen den P+R-Stellplätzen gegenüber Fahrradstellplätzen, Kiss+Ride- sowie Behinderten-Stell-
plätzen bezüglich der Lage zum Bahnsteigzugang eine geringere Bedeutung zu, allerdings sinkt die At-
traktivität zum Umsteigen mit Entfernung der Stellplätze zum Bahnsteigzugang. 
Daher soll die Entfernung des letztgelegenen P+R-Stellplatzes zum Bahnsteigzugang möglichst nicht 
mehr als 150 m bis 200 m betragen, im Einzelfall sind bis maximal 300 m vertretbar. 

�ƒ Die Wegeführung soll möglichst übersichtlich angelegt sein, so dass der Weg zwischen P+R-Anlage 
und Bahnsteig ersichtlich ist. Wenn möglich, sollte eine optische Verbindung bestehen. 

�ƒ Die Positionierung der P+R-Stellplätze soll im Einklang mit den anderen Verkehrsarten und Nutzungen 
stehen und Konflikte vermeiden. 

�ƒ Verkehrsströme: Die Zu- und Ausfahrt der P+R-Anlage sollen möglichst durch immissionsschutzrechtlich 
unsensible Bereiche geführt werden. Die Anbindung an das öffentliche Straßennetz soll so erfolgen, dass 
keine verkehrlichen Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern zu erwarten sind. 

Darüber hinaus ist für die Akzeptanz von P+R-Stellplätzen auch das übrige Stellplatzangebot im Umfeld von Bahn-
stationen relevant. Wenn hier attraktivere Alternativen bestehen, werden diese bevorzugt genutzt. 
 

 
Abb. 7: empfohlene Entfernungen / Einzugsradien für P+R-Anlagen bezogen auf den Bahnhofszugang, Westseite vorbehaltlich  
(Darstellung: quaas-stadtplaner)  

                                                           
13 (VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, 2023) 
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Für die Planung und Anlage von Fahrradstellplätzen (B+R-Anlagen) gilt folgendes: 

�ƒ Optimale B+R-Stellplätze sind grundsätzlich überdacht, 

�ƒ verfügen über einen Bügeltyp mit Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens  
(Vorderradhalter sind nicht optimal) 

�ƒ Wichtig für die Akzeptanz einer Radabstellanlage ist neben ihrer Ausstattung auch die Lage. Die Richt-
werte für die maximalen Entfernungen zum Bahnsteigzugang unterscheiden sich je nach Anlagentyp: 
- max. 20 m bei nicht überdachten Anlagen, 
- max. 50 m bei überdachten Anlagen, 
- max. 100 m bei überdachen Anlagen und mit gesichertem Zugang. 

Auch hier gilt: Mit zunehmender Entfernung sinkt die Bereitschaft, das Fahrrad in der Anlage abzustellen 
�X�Q�G���G�L�H���7�H�Q�G�H�Q�]���]�X�P���Ä�Z�L�O�G�H�Q�³��Abstellen �± freistehend neben dem Bahnhofseingang, an Lampenmasten, 
an Einzäunungen etc. �± nimmt zu. 

�ƒ Gewährleistung einer sicheren Abstellung von hochwertigen Rädern, E-Bikes oder über Nacht 
durch Sammelschließanlagen, Fahrradboxen und Fahrradparkhäusern (mit Zugangssystem und/oder vi-
deoüberwacht). Als Richtwert gelten hierfür mindestens 50 % sichere Abstellplätze ab einer Anlagengröße 
von 36 Rädern. 

�ƒ Bereitstellung eines ausreichenden Platzangebotes für Sonderräder (Lastenräder, Behindertenfahr-
räder, Kinderanhänger) sowie ggf. E-Scooter. 

 

 
Abb. 8: empfohlene Entfernungen / Einzugsradien für B+R-Anlagen bezogen auf den Bahnhofszugang, Westseite vorbehaltlich 
(Darstellung: quaas-stadtplaner) 
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Sichere Anlagen erfordern jedoch eine permanente Betreuung eines Betreibers hinsichtlich Vermarktung, 
Sauberkeit und Instandhaltung. Die Nutzung von bestehenden Empfangsgebäuden oder Nebengebäuden 
ist dabei vorrangig zu prüfen.  

Fahrradboxen sollten nur im Einzelfall zur Anwendung kommen, da diese einen hohen Flächenverbrauch 
haben, kostenaufwendig bei Bau und Instandhaltung sind und meist auch stadtgestalterische Defizite auf-
weisen. 

�ƒ An Bahnhöfen mit hohem Stellplatzbedarf sind mehrgeschossige bauliche Lösungen (z.B. Doppelstock-
Parker) erforderlich, um den Flächenverbrauch zu reduzieren und Zugangswege kurz zu halten.  

�ƒ Bei Knotenbahnhöfen oder Stationen mit mehreren Zugängen sind dezentrale Lösungen erforderlich. 

�ƒ Eine Lademöglichkeit für E-Bikes ist für tägliche Pendler am Bahnhof i.d.R. nicht erforderlich, da die Lade-
kapazität für die An- und Abfahrt zum Bahnhof ausreichend ist. 
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4 Bestandserhebung und Analyse 

4.1 Lage in der Stadt und verkehrliche Erschließung 

Der Bahnhof von Sondershausen befindet sich im westlichen Randgebiet der Stadt. Die Innenstadt ist ca. 1,5 Kilo-
meter entfernt, d.h. fußläufig ca. 25 min bzw. mit dem PKW oder Bus ca. 5 Minuten über die Bahnhofstraße / August-
Bebel-Straße.  

Die Anbindung an den innerstädtischen zentralen Busbahnhof (ZOB) ist sehr gut �± hier verkehren mehrere Buslinien, 
deren Taktung auf den Zugverkehr abgestimmt ist. Die Bushaltestelle befindet sich gut sichtbar ca. 40 m von den 
Bahnsteigzugängen entfernt. 

Von Westen kommend erreicht man den Bahnhof entweder über die Route Stadtweg / Jechaburger Weg / Joseph-
Haydn-�6�W�U�D�‰�H�������%�D�K�Q�K�R�I�V�W�U�D�‰�H�����Z�H�O�F�K�H���Y���D�����G�X�U�F�K���G�D�V���:�R�K�Q�J�H�E�L�H�W���Ä�)�U�D�Q�]�E�H�U�J�³���I�•�K�U�W�����R�G�H�U���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y���G�X�U�F�K���G�D�V���*�H��
werbegebiet über die Straßen Am Petersenschacht / Erfurter Straße und Bahnhofstraße. Außerdem führt westlich 
die B4 vorbei, von hier aus ist der Bahnhof ebenfalls über die Erfurter Straße / Bahnhofstraße erreichbar. 

Der Unstrut-Werra-Radweg verläuft nahezu kreuzungsfrei im südlichen Stadtgebiet im Bereich der ehemaligen Kyff-
häuserbahn. Der Bahnhof ist zwar über abzweigende Straßen erreichbar, allerdings fehlt eine direkte und attraktive 
Anbindung sowohl für Radtouristen als auch für einheimische Radfahrer. Diese wäre über eine Fortführung des 
Radwegs auf der ehemaligen Bahntrasse ab Hans-Schrader-Straße denkbar. 

 

 

 

Abb. 9: Lage in der Stadt und verkehrliche Erschließung; (Darstellung: quaas-stadtplaner) 

  

�Å�)�5�$�1�=�%�(�5�*�´ 
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4.2 Eigentum 

 
Abb. 10: Eigentumsübersicht im Umgriff des Bahnhofs Sonderhausen; (Darstellung: quaas-stadtplaner 01/2023) 

 

Die obige Darstellung zeigt die Eigentumsverhältnisse im erweiterten Bahnhofsumfeld.  

Daraus ist ersichtlich, dass sich gegenwärtig nur wenige der Flächen im städtischen Eigentum befinden. Der Großteil 
der Flächen ist erwartungsgemäß im Eigentum der Deutschen Bahn AG �± diese umfassen neben den Flächen der 
(z.T. rückgebauten) Gleisanlagen auch die 2008 in Betrieb genommene Verladerampe südlich des Bahnhofs ein-
schließlich deren Zufahrten. 

Ebenfalls südlich des Bahnhofsgebäudes befindet sich ein Grundstück im Privateigentum, welches zu Wohnzwecken 
genutzt wird (die Zufahrt erfolgt über Bahngelände). Die Flächen östlich des Bahnhofs und nördlich der Bahnhof-
straße befinden sich im Eigentum des Kyffhäuserkreises (Franzberg-Schule). Die Flächen südöstlich des Bahnhofs 
und südlich der Bahnhofstraße befinden sich im Eigentum der Wohnungsgenossenschaft Glückauf eG. 

Die westlich an die Flächen der Bahn AG anschließenden Flächen sind allesamt im Privateigentum - mit Ausnahme 
eines Grundstücks im Besitz des Freistaates Thüringen mit Sitz der Thüringer Landgesellschaft. 

Der Bereich des ehemaligen Lokschuppens, welcher südlich an die Verladerampe angrenzt, befindet sich seit 2014 
�L�P���(�L�J�H�Q�W�X�P���G�H�U���Ä�,�Q�W�H�U�H�V�V�H�Q�J�H�P�H�L�Q�V�F�K�D�I�W���5�H�V�L�G�H�Q�]�E�D�K�Q�K�R�I���6�R�Q�G�H�U�V�K�D�X�V�H�Q���H���9���³�� 

Der Flächenzugriff stellt für die städtischen Planungen ein entscheidendes Kriterium dar. 
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4.3 Status Quo und Analyse 

 
Abb. 11: Standortanalyse Bahnhofsumfeld; (Darstellung: quaas-stadtplaner) 

 

Zur Bewertung der Bestandssituation wurde das nähere Bahnhofsumfeld einer Bestandsanalyse unterzogen. Der 
Untersuchungsraum orientiert sich dabei an dem Einzugsradius für die Entfernung von P+R-Stellplätzen zum Bahn-
steigzugang (siehe Kapitel 3). Dabei wurden folgende Aspekte erfasst: 

�ƒ vorhandene Nutzungen von Gebäuden und Freiflächen (siehe Eigentum) 
�ƒ Erschließung für Fußgänger, PKW und Bus einschl. Bushaltstelle sowie Barrieren 
�ƒ aktuelles Stellplatz-Angebot für PKW und Fahrräder 
�ƒ Denkmalstatus 
�ƒ Fernwirkung von Gebäude  
�ƒ Festsetzungen aus dem Planfeststellungsverfahren (Kap. 2.4) 
�ƒ Einzugsradien für P+R- und B+R-Stellplätze sowie 
�ƒ Flächenpotentiale innerhalb der Einzugsradien für P+R-Stellplätze 

 

Der gesamte Bahnhofsensemble Sondershausen mit Empfangsgebäude Bahnsteigen, Unterführung einschließlich 
Einhausungen, Überdachungen, Wasserturm, Wasserkran und Stellwerk sowie Lokschuppen und Drehscheibe steht 
unter Denkmalschutz und ist als Denkmal der Industriekultur gem. § 2 Abs. 1 Thüringer Denkmalschutzgesetz 
(ThürDSchG) ausgewiesen. Dieses nahezu vollständig erhaltene und seit ca. 1911 nicht überformte Gesamtensem-
ble früherer Eisenbahngeschichte ist in dieser Form in Thüringen einmalig. 

In dem ���������� �I�H�U�W�L�J�J�H�V�W�H�O�O�W�H�Q�� �Ä�6�W�D�W�L�R�Q�V- �X�Q�G�� �(�P�S�I�D�Q�J�V�J�H�E�l�X�G�H�³ standen damals dem Fürsten Günther Friedrich 
Carl II. von Schwarzburg-Sondershausen ein eigener Wartesaal sowie ein Unterstand für den fürstlichen Kutschen-
wagen zur Verfügung. Im Jahr 1901 erfolgte der südliche Anbau zur Unterbringung der Poststation. 
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Das Empfangsgebäude wird nicht mehr als solches genutzt und wurde einschließlich des Wasserturms durch die 
Stadt Sondershausen von der Deutschen Bahn im Jahr 2017 erworben. Das Gebäude steht seit 2011 überwiegend 
leer. Nur das Fahrdienstleiterstellwerk im Erdgeschoss, welches das älteste Stellwerk (1904) Thüringens ist, wird 
noch durch die DB Netz AG genutzt. Das Empfangsgebäude befindet sich in einem guten baulichen Zustand, das 
Dach wurde 2019/2020 mit Mitteln der Städtebauförderung generalsaniert. Für die Umnutzung des Gebäudes mit 
Gastronomie, Pensionszimmern etc. liegen erste Planungen vor (siehe Kap. 2.5). Der Wasserturm nördlich des 
Bahnhofs ist stark sanierungsbedürftig. 

 
Abb. 12: Das Bahnhofsgebäude und der Wasserturm aus Blickrichtung Verladerampe (links die Wendeschleife, rechts die Bushaltestelle) 

Der Zugang zu den Bahnsteigen erfolgt seitlich des Bahnhofsgebäudes. Im Rahmen des barrierefreien Umbaus des 
Bahnhofs gemäß Zielstellung des Nahverkehrsplans (siehe Kap. 1.2) wurden durch die DB Station und Service die 
Treppen zu den Gleiszugängen um Aufzüge ergänzt (2019) und die Bahnsteige im Jahr 2022 entsprechend saniert 
und. Die Personenunterführung wurde in diesem Zusammenhang jedoch nicht saniert/erneuert. Die Sanierung der 
Bahnsteigüberdachungen ist für ca. 2030 geplant. 

 
Nordöstlich des Bahnhofs befindet sich das beliebte Wohngebiet Franzberg, welches aufgrund seiner guten Lage 
und der guten Infrastruktur (Kindertagesstätte, Regelschule, Sporthalle, Lebensmittelmarkt, Spielplatz) zu den be-
vorzugten Wohngegenden in Sondershausen zählt (Leerstandquote ca. 4 % und damit deutlich unter dem gesamt-
städtischen Durchschnitt). Neben einem Standort mit Geschosswohnungsbau der 1950er/60er Jahre überwiegen 
kleinteilige Strukturen mit Einfamilienhäusern in meist offener Bauweise aus unterschiedlichen Bauzeiten, vereinzelt 
sind Reihenhäuser vorhanden. Hier befindet sich auch �± in nahezu direkter Nachbarschaft zum Bahnhof �± die staat-
�O�L�F�K�H���5�H�J�H�O�V�F�K�X�O�H���Ä�)�U�D�Q�]�E�H�U�J�³��einschließlich Sporthalle und Freibereich mit einem direkten Zugang von der Bahn-
hofsstraße.  

Im Südosten, südlich der Bahnhofstraße befindet sich ein kleines Wohngebiet in Block- und Plattenbauweise mit 
83 Wohneinheiten. Dies ist aufgrund des Höhenunterschieds von 3 Metern und dem stark begrünten Hang vom 
Bahnhof aus kaum sichtbar.  

Südlich des Bahnhofs bzw. der Wendeschleife schließt sich eine große versiegelte Freifläche an: die durch die Bun-
deswehr genutzte Verladerampe der Deutschen Bahn. Die nördliche Zufahrt ist mit einem Tor gesichert, allerdings 
ist das Gelände im Weiteren nicht eingezäunt. Hier befinden sich auch ein einzelnes Wohnhaus sowie das neue 
Stellwerk der DB AG. 

 
Abb. 13: Die Verladerampe südlich des Bahnhofs (links das einzelne Wohnhaus, rechts das kleine Wohnquartier Bahnhofstraße) 
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Westlich der Bahngleise schließt sich ein kleines Gewerbegebiet rund um den weithin sichtbaren und als Erlebnis-
bergwerk genutzten Petersenschacht an. Der Petersenschacht ist mit dem gesamten Gebäudekomplex und dem 
imposanten Fördergerüst als Technisches Denkmal gem. § 2 Abs. 1 ThürDSchG ausgewiesen. Der Förderturm des 
ehemaligen Kalischachtes prägt als Merkzeichen die Umgebung und bildet die Hintergrundkulisse für den Bahnhof 
�± insbesondere aus der Innenstadt kommend hat man einen schönen Blick auf die alten Schachtanlagen und den 
Förderturm des Petersenschachts. 

In dem Gewerbegebiet sind unter anderem folgende Firmen angesiedelt:  
- K-UTEC AG SALT TECHNOLOGIES (weltweit agierender Dienstleister für die Bergbau- und Rohstoffindustrie),  
- Standort der LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH),  
- Arbeitsstützpunkt der Thüringer Landesgesellschaft,  
- Dienststellen der TLUBN, des TLBV und des TLVwA (Verwaltungsstandort), 
- Retex Textilmarketing GmbH (Recyclinghof),  
- R & M Schrott- und Metallhandel GmbH & Co. KG.  

Zu dem Gewerbegebiet besteht allerdings aufgrund der Gleise nur eine optische Verbindung. Vom Bahnhof aus ist 
das Gebiet entweder nördlich über den Bahnweg und die Brücke Jechaburger Weg oder südlich Bahnübergang 
Erfurter Straße / Am Petersenschacht erreichbar.  

 
Südlich des Bahnhofsgebäudes, direkt am Gleiszugang, ist ein kleiner Parkplatz mit 6 Stellplätzen (2 davon Behin-
derten-STP) eingeordnet. Weitere, allerdings nicht offiziell ausgewiesene Stellplätze (ca. 12), befinden sich auf dem 
zusammen mit dem Bahnhofsgebäude brachgefallenen Bahnhofsvorplatz. Entlang der Bahnhofstraße befinden sich 
südseitig ca. 35 Stellplätze (Senkrechtparker), welche von Anwohnern und Lehrern genutzt werden. Nordseitig be-
finden sich ca. 10 Längsparker, die vornehmlich dem Hol- und Bringverkehr der Franzbergschule dienen.  

Stellplätze für Fahrräder befinden sich nur nördlich des Bahnhofsgebäudes �± �K�L�H�U���V�L�Q�G���Q�D�K�H�]�X���Ä�Y�H�U�V�W�H�F�N�W�³���Y�L�H�U���)�D�K�U��
radbügel eingeordnet, was als vollkommen unzureichend zu bewerten ist. 

 
Abb. 14: Standortanalyse Bahnhofsumfeld �± Ausschnitt; (Darstellung: quaas-stadtplaner)  
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4.4 Prüfung und Bewertung der Flächenpotentiale 

Im Zuge der Bestanderhebung wurden im Umfeld des Bahnhofs folgende fünf Flächenpotentiale für die Einordnung 
eines P+R-Stellplatzes mit einer maximalen Entfernung von 200 m ermittelt und hinsichtlich ihrer Eignung geprüft: 

- Flächenpotential 1: derzeitige Frei-/Brachfläche am Jechaburger Weg 
- Flächenpotential 2: Bahnhofsvorplatz einschl. Fläche vor dem Wasserturm 
- Flächenpotential 3: Anwohnerstellplätze entlang der Bahnhofstraße 
- Flächenpotential 4: Freifläche zwischen Verladerampe und Wohngebiet Bahnhofstraße 
- Flächenpotential 5: Brachfläche westlich der Gleise 

Das augenscheinlich größte Flächenpotential �± die Verladerampe �± wurde von vornherein nicht berücksichtigt, da 
es hierzu von Seiten der DB AG eine eindeutige Aussage gibt: Die Verladerampe wird definitiv langfristig genutzt. 
Wenn kein Interesse bzw. die Notwendigkeit seitens der Bundeswehr mehr besteht, kann diese problemlos für sons-
tige Güterverladungen genutzt werden. Diese Fläche steht somit nicht zur Verfügung. 

Nr. Eigentum aktuelle Nutzung Entfernung 
Größe 

Potentiale (+) und Konflikte (-) 

1 Stadt  
Sonders-
hausen 

ungenutzt / Wiese 150-200 m 
tw. >200 m 
 
~ 1.900 m² 
 

+ Entflechtung Verkehrsströme möglich 
+ fußläufige Anbindung über Bahnberg 
-  kein Sichtbezug zum Bahnhof 
-  Entwicklungsziel lt. ISEK: Standort für den Neubau 

einer Kindertagesstätte 
2 Stadt  

Sonders-
hausen 

Brache,  
Zugangsmöglich-
keit Gleis 1 

< 150 m 
 
~ 875 m² 

+ sehr nah am Bahnhof / Sichtbezug 
-  Nutzungskonflikt mit Nachnutzung Bahnhof  
-  geringe Flächengröße 
-  keine Entflechtung der Verkehrsströme 

3 Stadt  
Sonders-
hausen 

Anwohnerstell-
plätze für Quartier 
Bahnhofstr. 

< 150 m 
tw. > 150 m 
 
~ 540 m² 
 
 

+ nah am Bahnhof 
+ bereits vorhanden 
-  Verlagerung Anwohner-STP notwendig 
-  geringe Flächengröße 
-  Gefahr der Fremdnutzung 
-  keine Entflechtung der Verkehrsströme 

4 Wohnungs-
genossen-
schaft 

Gärten und  
Garagen (Abstell-
räume) 

< 150 m 
 
~ 3.000 m² 
 

-  Höhendifferenz zur Bahnhofstr. > 3 m �Æ hohe Inves-
titionskosten durch Erdarbeiten 

-  hoher Grünanteil / Großgrün 
-  kein Sichtbezug zum Bahnhof 
-  Nutzungsverlagerung notwendig 
-  keine Entflechtung der Verkehrsströme 

5 DB Brachfläche nach 
Gleisrückbau, 
tw. noch Lager-
flächen DB (zu-
künftig verlagert) 

< 150 m 
 
~ 5.700 m² 
 

+ sehr nah am Bahnhof / Sichtbezug 
+ Entflechtung Verkehrsströme möglich 
-  bisher keine Verbindung zum Bahnhof 
-  Konflikt m. Planfeststellungsverfahren: Fläche für 

Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen lt. Landschafts-
pflegerischer Begleitplan 

 
Nach Abwägung der Potentiale und Konflikte werden Flächenpotential 1 und 4 im Weiteren nicht mehr betrachtet. 
Bei Flächenpotential 1 sprechen sowohl die fehlende Sichtbeziehung, die grenzwertige Entfernung und v.a. die Ziel-
stellung des erst kürzlich fertiggestellten ISEK einer Nutzung als P+R-Stellplatz entgegen.  

Flächenpotential 4 muss als grundsätzlich ungeeignet eingestuft werden. Zum einen sind hier die Eingriffe in den 
Naturhaushalt und die hohen Kosten aufgrund der topographischen Gegebenheiten kritisch zu bewerten und zum 
anderen hat die Wohnungsgenossenschaft derzeit kein Interesse daran, die Fläche zu verkaufen. 
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4.5 Bedarfsermittlung 

Die Bedarfsermittlung wurde zum einen �J�H�P�l�‰���G�H�P���Ä�/�H�L�W�I�D�G�H�Q���3�D�U�N�H�Q���D�P���%�D�K�Q�K�R�I���± B+R-/P+R-Anlagen im Land 
�%�U�D�Q�G�H�Q�E�X�U�J�³14 und zum anderen anhand der derzeitigen Fahrgastbelegung und der Prognose durchgeführt. 

Die Bedarfsermittlung gemäß dem Leitfaden erfolgt in mehreren Schritten und berücksichtigt das vorhandene Ange-
bot an Stellplätzen sowie deren Auslastung, eine Ausbaureserve (= IST-Potential, d.h. höhere Auslastung bei aus-
reichend attraktiven Stellplätzen gegenüber aktuellem Zustand) sowie einen Trendfaktor, welcher die Änderung des 
Verkehrsmittelverhaltens beinhaltet (siehe Beispielrechnungen in den Abbildungen 15 und 16). 

Bei der Ermittlung wurden die bei einer einmaligen Erhebung gezählten abgestellten Fahrräder (5) und PKW (10) 
berücksichtigt sowie folgende Annahmen getroffen: 

�ƒ Anzahl optimaler Stellplätze für Fahrräder und PKW = 0 
�'�L�H���%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J���Y�R�Q���Ä�R�S�W�L�P�D�O�H�Q���6�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�Q�³���I�R�O�J�W���G�H�Q���$�X�V�I�•�K�U�X�Q�J�H�Q���X�Q�W�H�U���.�D�S�L�W�H�O��3 (Anforderungen an 
P+R- und B+R-Anlagen). Am Bahnhof Sondershausen befinden sich derzeit keine als optimal einzustufen-
den Stellplätze. Die vorhandenen 4 Fahrradständer nördlich des Bahnhofsgebäudes sind zu weit vom 
�%�D�K�Q�V�W�H�L�J�]�X�J�D�Q�J���H�Q�W�I�H�U�Q�W���X�Q�G���Ä�Y�H�U�V�W�H�F�N�W�³���K�L�Q�W�H�U���G�H�P���%�D�K�Q�K�R�I�� Ausgewiesene P+R sind nicht vorhanden. 

�ƒ Trendfaktor: 1,33  
auf Basis der prognostizierten prozentualen Änderung der Reisendenzahlen aus Kapitel 2.2  

  
Abb. 15: Beispiel/Vorlage Bedarfsberechnung P+R-Stellplätze, Quelle Leitfaden Parken am Bahnhof �± B+R-/P+R-Anlagen im Land 
Brandenburg 

 

Zeile Bedarfsermittlung Bike+Ride   

1 Summe aller abgestellten Räder auf nicht optimalen Stellplätzen 5  

2 Hinzurechnung der Ausbaureserve (x 1,4) x 1,4    =  7 

3 Hinzurechnung Räder in optimalen Anlagen + 0       = 7 

4 Multiplikation mit Trendfaktor x 1,33  = 9,31 

5 Abzug bislang realisierter / bestehender optimaler Stellplätze -  0       = 9,31 

6 Neubaubedarf optimaler B+R Stellplätze             = 10 

                                                           
14 (VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, 2023) 

Bedarfsberechnung B+R-Stellplätze �J�H�P�l�‰���Å�/�H�L�W�I�D�G�H�Q���3�D�U�N�H�Q���D�P���%�D�K�Q�K�R�I�´ 
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Abb. 16: Beispiel/Vorlage Bedarfsberechnung P+R-Stellplätze, Quelle Leitfaden Parken am Bahnhof �± B+R-/P+R-Anlagen im Land 
Brandenburg 

 

Zeile Bedarfsermittlung Park+Ride   

7 Summe aller abgestellten Pkw auf sonstigen Stellplätzen 10  

8 Ermittlung der Ausbaureserve: mehr Räder als Pkw abgestellt: 20% (1,2) 
                                                  mehr Pkw als Räder abgestellt: 40% (1,4) 

1,2  /  1,4  

9 Hinzurechnung der Ausbaureserve (wenn JA x 1,2, sonst x 1,4) x 1,4    = 14 

10 Hinzurechnung gezählter Pkw auf P+R-Stellplätzen + 0       = 14 

11 Multiplikation mit Trendfaktor x 1,33  = 18,62 

12 Abzug bislang realisierter / bestehender P+R Stellplätze -  0       = 18,62 

13 Neubaubedarf P+R Stellplätze             = 19 

 

Laut der oben aufgeführten Berechnungen gemäß Leitfaden wurde ein Bedarf an 
�ƒ 10 Fahrradstellplätzen (B+R) und  
�ƒ 19 Pkw-Pendler-Stellplätzen (P+R) ermittelt. 

 

Der aktuell ermittelte Bedarf an Fahrradstellplätzen ist mit 10 Stellplätzen äußerst gering und sollte auf mindestens 
20 Fahrrad-Stellplätzen erhöht werden. Das entspricht einer Verdopplung der lt. Nahverkehrsplan Thüringen (NVP) 
2018 �± 2022 für Bahnhöfe mit 100 bis 250 Ein- und Aussteigern empfohlenen 10 Fahrradstellplätze. (An Bahnhöfen 
mit 250 bis 1000 Ein- und Aussteigern pro Werktag empfiehlt der NVP die Anzahl der vorzuhaltenden B+R-Plätze 
nachfrageorientiert anhand einer Erhebung abgestellter Fahrräder festzulegen und eine zusätzliche Reserve von 
50 % der gezählten Plätze vorzusehen.) 

  

Bedarfsberechnung P+R-Stellplätze �J�H�P�l�‰���Å�/�H�L�W�I�D�G�H�Q���3�D�U�N�H�Q���D�P���%�D�K�Q�K�R�I�´ 
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Für eine aussagekräftige Bedarfsermittlung sollten die bisher einmalig erhobenen Bestandswerte (blau) nochmals 
an mehreren Tagen und bei möglichst gleichen Rahmenbedingungen wie folgt ermittelt werden: 

�ƒ Zählung an Werktagen: vorrangig Montag bis Donnerstag an Schultagen in den Frühlings- und Sommer-
monaten, 

�ƒ Zählung nach dem morgendlichen Schüler- und Pendlerverkehr, aber noch vor dem erneut einsetzenden 
Schülerverkehr am frühen Nachmittag, 

�ƒ Zählung bei trockenem Wetter. 

Der jeweils höchste ermittelte Wert an genutzten Stellplätzen ist für die Bedarfsberechnung anzusetzen. 

Freitage, Tage vor Feiertagen, Schulferien sowie Tage mit außergewöhnlichen Ereignissen (z.B. Schienenersatz-
verkehr, Bauarbeiten, Stadtfeste) eignen sich nicht für eine aussagekräftige Bestandsermittlung. Mindestens einmal 
sollte auch die Nachtabstellung von Fahrrädern geprüft und ggf. in der Bedarfsberechnung berücksichtigt werden. 

 

Bedarfsberechnung P+R-Stellplätze lt. Fahrgastbelegung und Prognose  

Zur Prüfung des nach der Methode des Leitfadens ermittelten Stellplatzbedarfs für P+R-Stellplätze wird eine Gegen-
probe anhand der bestehenden und prognostizierten Fahrgastbelegung (Kapitel 2.2) sowie den Pendlerströmen (Ka-
pitel 2.3) durchgeführt.  

Dazu werden folgende Annahmen getroffen: 

Annahme 1:  
�ƒ 450 Reisende aktuell / 2 (da Hin- und Rückfahrt) = 225 Reisende, davon ca. 220 Pendler 
�ƒ entspricht ca. 7,4 % aller Pendler aus/nach mit dem Schienenpersonennahverkehr (SPNV) erreichbaren 

Zielen (1.700 Auspendler + 1.290 Einpendler = 2.990) 
�ƒ Verhältnis Auspendler zu Einpendler: 57 % zu 43 % bzw. bei 220 zugreisenden Pendlern 125 zu 95  

Annahme 2: 
�ƒ 10 % der Auspendelnden kommen mit dem Auto zum Bahnhof  

�Æ das entspricht bei 125 Auspendlern 13 STP IST-Bedarf und deckt sich ca. mit der Erfassung 
�ƒ Zunahme der Auspendelnden um 1,33 (Trendfaktor) 

�Æ 18 STP Ausbaubedarf 

Somit kommen beide Wege der Bedarfsberechnung mit einem Bedarf 18 bzw. 19 P+R-Stellplätzen zu einem nahezu 
gleichen Ergebnis. 

 

 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass eine genaue Prognose des zukünftigen Bedarfs an B+R- und P+R-Stellplätzen 
nicht möglich ist, da diese Entwicklung von zahlreichen Faktoren abhängig ist, u.a. dem Netzausbau, der Entwicklung 
der Kraftstoffpreise, der Änderung des Nutzerverhaltens und der gesamtstädtischen Entwicklung. Zudem sind in dem 
prognostizierten Trendfaktor mögliche Erhöhungen der Reisendenzahlen, z.B. durch die Einführung des Deutsch-
landtickets, noch nicht berücksichtigt.  

Mit dem Anstieg der Fahrgastzahlen wird auch im Vorlauf zum Bahnhof Sondershausen eine steigende Nachfrage 
an B+R- sowie P+R-Stellplätzen einhergehen. Es ist also davon auszugehen, dass es sich bei den ermittelten 
Stellplatzbedarfen um die Mindestanzahl handelt und Erweiterungsmöglichkeiten (ebenerdig oder vertikal) 
prinzipiell mitgedacht werden sollten. 
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4.6 Fazit und Handlungsbedarfe 

Da sich die Deutsche Bahn AG vornehmlich auf ihr Kerngeschäft konzentriert, fällt die Errichtung einer benutzer-
freundlichen ergänzenden Infrastruktur wie P+R-Stellplätze, Fahrradabstellanlagen etc. in den Aufgabenbereich der 
Kommune. Daraus erwachsen für die Stadt (eingeschränkt) planerische Spielräume, aber auch die finanzielle Bürde. 

Stärken und Chancen 

Grundsätzlich birgt die Entwicklung des Mobilitätsknotens rund um den Bahnhof Sondershausen große Chancen für 
die Ortsentwicklung, insbesondere wenn parallel der von der DB anvisierte Streckenausbau erfolgt.  

Neben einer gestalterischen und funktionalen Aufwertung des unmittelbaren Bahnhofsumfeldes sind v.a. positive 
Impulse für die Vermarktung und Wiederbelebung des Bahnhofsgebäudes sowie das Bahnhofsquartier zu erwarten. 
Mit einer attraktiven Expressverbindung zwischen Erfurt und Nordhausen rückt Sonderhausen als möglicher Wohn-
standort stärker in den Fokus. 

Eine Anbindung des Unstrut-Werra-Radweges an den Bahnhof wäre sowohl für Radtouristen als auch für einheimi-
sche Radfahrer eine Bereicherung. 

Schwächen und Risiken 

Folgende Problemlagen und Konfliktpotentiale für eine mögliche Umsetzung, welche im Zuge der weiteren Projekt-
bearbeitung und insbesondere bei der Variantendiskussion zu berücksichtigen sind, zeichnen sich ab: 

�ƒ Eigentumsverhältnisse/Flächenzugriff 
Wie erläutert, befindet sich gegenwärtig der überwiegende Teil der betrachteten Flächen im unmittelbaren Bahn-
hofsumfeld nicht im kommunalen Eigentum, sondern im Besitz der DB AG. Somit muss die Flächenverfügbarkeit 
als schwierigste und grundlegendste Hürde in einem sehr frühen Planungsstadium geklärt werden.  

Handlungsbedarf 
- Machbarkeitsprüfung durch die Bahn AG (DB Immobilien), ob die Flächen tatsächlich entbehrlich sind oder 

diese unter Vorbehalt stehen (z.B. für zukunftsorientierte Ausbaumaßnahmen) und zur Prüfung sämtlicher 
bahnseitigen Restriktionen  
�Î  Die Anfrage zum Erwerb der Flächen an die DB Immobilien erfolgte im März 2023.  

Lt. Antwortschreiben der DB (Juni 2023) kann dem Antrag auf Erwerb kann vorerst nicht entsprochen 
werden, sondern es erfolgt ein intensiver Prüfprozess (Machbarkeitsprüfung), welcher voraussichtlich 
erst im 3. Quartal 2024 abgeschlossen ist.  
Erst danach sind Aussagen möglich, unter welchen Bedingungen ein Verkauf evtl. möglich ist. 

- Im Falle einer positiven Rückmeldung im Sinne der Flächenverfügbarkeit sind die weiteren Verfahrens-
schritte für eine Eigentumsübertragung (z.B. Freistellungsantrag) sowie deren zeitliche Fristen zu klären. 

�ƒ Stellplatzangebot für PKW und Fahrräder 
Das derzeitige Angebot an Stellplätzen ist insbesondere für Fahrräder vollkommen unzureichend. Darüber hinaus 
ist mit Herstellung der Expressverbindung zwischen Erfurt und Nordhausen mit einem erhöhten Pendlerverkehr 
und entsprechendem Stellplatzbedarf zu rechnen.  

Handlungsbedarf 
- Eine Bereitstellung ausreichender und attraktiver Rad- und PKW-Stellplätze ist Grundvoraussetzung für die 

Förderung des umweltfreundlichen Pendelns mit dem Zug. 

�ƒ Querung der Bahngleise 
Um die Flächen westlich des Bahnhofs für den geplanten Ausbau als Mobilitätsknoten nutzbar zu machen und 
fußläufig bzw. für Radfahrer anzubinden, ist eine Querung der Gleise unabdingbar. Als mögliche Querungsvari-
anten kommen ein ebenerdiger Gleisübergang, eine Verlängerung der bestehenden Personenunterführung zwi-
schen Gleis 1 und 2 sowie eine Brückenlösung in Betracht.  
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Handlungsbedarf 
- Hierfür bedarf es einer intensiven Abstimmung mit der Deutschen Bahn AG. 

�Î  Sowohl die DB Station&Service als auch die DB Netz AG wurden in die Variantendiskussion und die 
TÖB-Beteilung einbezogen. Darüber hinaus gab es noch weitere Abstimmungen. 

�ƒ Planfeststellungsverfahren 
Die Flächen westlich des Bahnhofs wurden im Zuge des Planfeststellungsverfahrens zum Streckenausbau für 
notwendige CEF-Maßnahmen (Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotsverletzungen) sowie für Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen ausgewiesen (siehe Kap. 2.4). 
Nachträgliche Möglichkeit der Inanspruchnahme Verbleibender Bahnflächen nach Feststellungsbeschluss 

Handlungsbedarf 
- Bei einem Eingriff in diese Flächen ist ein Änderungsverfahren der Planfeststellung durchzuführen �± die 

dafür notwendigen Verfahrensschritte und die voraussichtliche Dauer eines solchen Verfahrens sind im 
Weiteren abzuklären. 

�ƒ Planungsgrundlage / Lage- und Höhenplan für Teilbereiche 
Um die im Rahmen der Variantenuntersuchung gemachten Lösungsvorschläge hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit 
und resultierender Kosten valide prüfen zu können, ist in Teilbereichen eine genaue Planungsgrundlage notwen-
dig (z.B. für Führung Radweg, notwendige Länge Personenunterführung im Falle der Verlängerung) 

Handlungsbedarf 
- Ausschreibung und Vergabe von Vermessungsleistungen als Grundlage für die weitere Bearbeitung  

�Î  Die Vermessung von Teilbereichen wurde im November 2023 beauftragt und erfolgte im Januar 2024. 

4.7 Beteiligung 

Die Erarbeitung der Machbarkeitsstudie setzt eine breite Beteiligung voraus. Folgende Betroffene und Akteure wur-
den bei der Bestandserhebung und insbesondere bei der Variantendiskussion einbezogen: 

�ƒ DB Netz AG 
�ƒ DB Station&Service AG 
�ƒ DB Immobilien AG 
�ƒ Regional Bus GmbH 
�ƒ Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen 
�ƒ Genehmigungsbehörden des Landratsamtes des Kyffhäuserkreises  

(Untere Straßenverkehrsbehörde, Bauverwaltungsamt, Untere Naturschutzbehörde) 
�ƒ Ämter der Stadtverwaltung  

(Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Tiefbauamt, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung) 
�ƒ Interessengemeinschaft Residenzbahnhof Sondershausen e.V. 
�ƒ Bundeswehr  
�ƒ Vertreter der staatlichen Regelschule Franzberg sowie des Schulverwaltungsamtes 
�ƒ Vertreter der K-UTEC AG Salt Technologies 
�ƒ Stadtplanungsbüro Wilke (Sanierungsberater Sondershausen und Planer Bahnhof) 

 
Mit den aufgeführten Akteuren und Trägern öffentlicher Belange wurden zwei Fachkonferenzen statt (01.02.2023 
und 29.11.2024) sowie eine schriftliche Beteiligung (17.12.2023 bis 12.01.2024) durchgeführt. Darüber hinaus wur-
den insbesondere mit der Deutschen Bahn AG sowie dem Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr (TLBV) weitere 
bilaterale Gespräche und Abfragen durchgeführt. 

Dem Bauausschuss und dem Wirtschaftsausschuss der Stadt Sondershausen wurde der jeweilige Arbeitstand im 
Mai/Juni 2023 sowie im Januar 2024 vorgestellt. 

Die vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden aufgenommen und bei der Bearbeitung berücksichtigt. 
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5 Variantendiskussion 

Im �)�R�O�J�H�Q�G�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���I�•�U���G�L�H���H�L�Q�]�H�O�Q�H�Q���%�D�X�V�W�H�L�Q�H���Ä�3���5-�6�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�³�����Ä�)�D�K�U�U�D�G�D�E�V�W�H�O�O�D�Q�O�D�J�H�Q�����%���5-Stellplätze)�³ und 
�ÄAnbindung Radweg�³ zunächst unterschiedliche Varianten der Einordnung aufgeführt, einer Bewertung unterzogen 
und die jeweiligen städtebaulichen, funktionalen, gestalterischen und wirtschaftlichen Konsequenzen aufgezeigt. Um 
die Wechselwirkungen und Verflechtungen mit dem Umfeld hinreichend abbilden zu können, wurde der Umgriff wie 
bei der Bestandsanalyse entsprechend großzügig gewählt. 

Die im Rahmen der TÖB-Beteiligung eingegangen Stellungnahmen, Anmerkungen und Einschätzungen sind zu jeder 
Variante tabellarisch aufgeführt und sind in die Bewertung eingeflossen. Die Kommentare der Träger öffentlicher 
Belange sind entsprechend der Ampellogik farbig markiert (rot=negative Bewertung, gelb=negative und positive Be-
wertung, grün=positive Bewertung).  

Im Anschluss werden die einzelnen Lösungsansätze auf ihre Kompatibilität bzw. ihr sinnvolles Zusammenspiel hin 
geprüft und gegeneinander abgewogen, um daraus eine Vorzugsvariante abzuleiten. 

 

�'�L�H���L�Q���G�H�U���$�X�I�J�D�E�H�Q�V�W�H�O�O�X�Q�J���J�H�Q�D�Q�Q�W�H�Q���%�D�X�V�W�H�L�Q�H���Ä�G�L�U�H�N�W�H���I�X�‰�O�l�X�I�L�J�H���$�Q�E�L�Q�G�X�Q�J���G�H�V���*�H�Z�H�U�E�H�V�W�D�Q�G�R�U�W�H�V���3�H�W�H�U�V�H�Q��
�V�F�K�D�F�K�W���D�Q���G�H�Q���%�D�K�Q�K�R�I�³���V�R�Z�L�H���Ä�G�L�U�H�N�W�H���I�X�‰�O�l�X�I�L�J�H���$�Q�E�L�Q�G�X�Q�J���G�H�U���|�V�W�O�L�F�K���Y�R�P���%�D�K�Q�J�H�O�l�Q�G�H���J�H�O�H�J�H�Q�H�Q���)�U�D�Q�]�E�H�U�J��
�V�F�K�X�O�H�³��werden in der Variantendiskussion nicht gesondert berücksichtigt: 

Wenn es gelingt, das Flächenpotential 5 für die P+R-Stellplätze zu aktivieren und fußläufig an den Bahnhof anzubin-
den, kann damit auch die fußläufige Erschließung des Gewerbestandortes erfolgen �± �T�X�D�V�L���D�O�V���Ä�1�H�E�H�Q�S�U�R�G�X�N�W�³�����(�L�Q�H��
gesonderte Lösung wird es hierfür nicht geben. 

Da im Rahmen der ersten Trägerbeteiligung (Fachkonferenz im Februar 2023) sowohl von Seiten des Schulamtes 
als auch der Schulleitung signalisiert wurde, dass die Notwendigkeit einer direkten Verbindung zwischen Schule und 
Bahnhofsvorplatz weder gesehen wird noch finanziell darstellbar ist, wird diese nicht weiter forciert bzw. nicht als 
einzelner Baustein behandelt. Aus Sicht der Schulleitung ist eine Kooperation zwischen Schule und Bahnhof, z.B. 
Räume für AGs und Schulband oder die Übernahme der Schülerversorgung durch die Gastronomie im Bahnhof, 
auch ohne den direkten Zugang problemlos möglich. 

Eine Zuwegung des Schulhofes vom Bahnhofsvorplatz wurde schon einmal diskutiert und man hatte sich gegen 
einen Abgang in diesem Bereich entschieden. Sollte sich dies perspektivisch ändern, dürfte die Wegeführung weder 
die Sportfläche noch die neu eingeordnete Spielfläche beeinträchtigen. Zudem muss die Abgeschlossenheit des 
Schulhofes gewährleistet belieben. 

5.1 Park+Ride-Parkplatz 

Zunächst steht die Einordnung der P+R-Stellplätze im Fokus, da dies den größten Flächenverbrauch beansprucht. 
P+R-Stellplätze bilden die Schnittstelle zwischen Individualverkehr und Öffentlichem Nahverkehr, insbes. für Berufs-
pendler, aber auch für Einkaufs- und Freizeitverkehr. Der Wille zur Nutzung des ÖPNV ist immer auch abhängig vom 
Komfort des Zugangs und des Umsteigens.  

Die in Kapitel 3 beschriebenen Grundsätze und Anforderungen an P+R-Anlagen, welche sich insbesondere durch 
die Wahl des Standortes und der daraus resultierenden verkehrlichen Erschließung beeinflussen lassen, werden in 
der Variantendiskussion berücksichtigt. Für die mögliche Einordnung werden die drei in Kapitel 4.4 �D�O�V���Ä�J�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K��
�J�H�H�L�J�Q�H�W�³���H�L�Q�J�H�V�W�X�I�W�H���)�O�l�F�K�H�Q�S�R�W�H�Q�W�L�D�O�H 2, 3 und 5 untersucht. Der bei der Bedarfsermittlung unter Kapitel 4.5 ermit-
telte Ausbaubedarf von 19 Stellplätzen wird als Mindestbedarf angesetzt. 

Die Frage, ob die P+R-Stellplätze ebenerdig oder in Form eines Parkdecks angeboten werden, stellt sich aufgrund 
des relativ geringen Stellplatzbedarfs nur bedingt. Eine ebenerdige Unterbringung der Stellplätze ist entschieden 
kostengünstiger �± auch bei den Betriebskosten im späteren Unterhalt. Die Einordnung eines Parkdecks kann zwar 
bei Flächenknappheit sinnvoll sein und entspricht zudem dem Grundsatz zum sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden gem. BauGB, ist aber meist erst bei einer Größenordnung ab 100 Pkw-Stellplätzen und insbesondere in 
verdichteten innerstädtischen Lagen diskussionswürdig.  
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5.1.1 Flächenpotential 2: Einordnung östlich der Gleise �² Bahnhofsvorplatz und Wasserturm 

 
Abb. 17: Luftbild mit Einordnung von Stellplätzen auf dem Bahnhofsvorplatz, quaas-stadtplaner 

Bei der Einordnung von P+R-Stellplätzen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes (Eigentum Stadt) können die bereits 
vorhandenen Flächen/Stellplätze vis-à-vis des Empfangsgebäudes genutzt werden und zudem die derzeit brachlie-
genden Flächen zwischen Bahnhofsgebäude und Wasserturm genutzt werden. Damit lassen sich, unter Berücksich-
tigung vorhandener Zugänge, Wegebeziehung und Beibehaltung eines Zugangs zu Gleis 1, insgesamt 23 Stellplätze 
(davon 2 Behinderten-STP) realisieren.  

Für die angestrebten Nutzungen im Bahnhofsgebäude sind nach Aussagen des Stadtplanungsbüros Wilke 5 Stell-
plätze vorzusehen. Somit verbleiben für eine Nutzung als P+R-Parkplatz 18 Stellplätze, was unter dem ermittelten 
Mindestbedarf liegt. Eine Erweiterungsmöglichkeit bei Nachfrage-/Bedarfsänderungen ist an dieser Stelle aufgrund 
der geringen Flächenverfügbarkeit nicht gegeben. 

Die Zufahrt zum Parkplatz muss über den Fußweg zum Bahnhof, der auch den Zugang zur Bushaltestelle darstellt, 
erfolgen und birgt somit ein erhöhtes Konfliktpotenzial.  

Des Weiteren wirkt sich diese Variante direkt auf die geplante Nutzung und Entwicklung des Bahnhofsgebäudes 
bzw. des Vorplatzes aus. Der Bahnhofsvorplatz soll einen repräsentativen Aufenthaltsbereich für Reisende, Bahn-
hofsbesucher und Nutzende des Bahnhofsgebäudes darstellen. Diese Lösung steht einer adäquaten Freiraumge-
staltung im Bereich des Bahnhofsvorplatzes entgegen. Da neben den eigentlichen Stellplätzen auch Erschließungs-
flächen (Zufahrtswege und Rangierflächen) zu berücksichtigen sind, verbleiben keinerlei Flächen für Bepflanzungen, 
Sitzmöglichkeiten oder eine angestrebte gastronomische Außenbewirtschaftung.  

Fazit: 
�ƒ Kapazität: 18 P+R-Stellplätze 
�ƒ nicht erweiterbar! 
�ƒ Konflikt mit geplanter Nutzung Bahnhofsgebäude �² insbes. Freiraumgestaltung 
�ƒ Konflikte mit Fußgängerverkehr 

Die Variante wird aufgrund der qualitativen Einschränkung der Aufenthalts- und Gestaltqualität sowie der 
Nutzungsvariabilität des Vorplatzes sowie der fehlenden Bedarfsanpassung als ungeeignet betrachtet.  
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Abb. 18: Bestandssituation Bahnhofsvorplatz 

 

Zusammenfassung der Rückmeldungen aus der TÖB-Beteiligung: 

DB Netz / InfraGO AG 
Investitionsplanung und Segmentsteuerung 

keine Anmerkungen 

DB Service/ InfraGO AG 
Bahnhofsmanagement Erfurt 

Die Stellplätze vor dem Empfangsgebäude eignen sich für gut für 
die Mieter und Nutzer des Bahnhofsgebäudes  
(besser noch Anordnung nördlich des Gebäudes) 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft 
Untere Naturschutzbehörde 

unversiegelte, teils gehölzbestandene Flächen werden teilweise 
überbaut, was zu einem Verlust von Biotopvernetzungsstrukturen 
und Lebensstätten führt 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Denkmalamt 
in Abstimmung mit TDLA 

keine Anmerkungen 

Regionale Planungsstelle Nordthüringen  
(Thüringer Landesverwaltungsamt) 

keine Trennung der Mobilitätsformen möglich (angrenzende Bus-
haltestelle) 
Fläche zugunsten einer langfristigen Entwicklung Bahnhofsge-
bäude freihalten (Sanierung und Wiederbelebung des Residenz-
bahnhofs einschließl. Aufwertung Bahnhofsumfeld ist eine we-
sentliche Zielstellung der Stadt Sondershausen) 

Stadtplanungsbüro Wilke ungeeignet aufgrund der qualitativen Einschränkung der Aufent-
halts- und Gestaltqualität sowie der fehlenden Möglichkeit zur  
Bedarfsanpassung 
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5.1.2 Flächenpotential 3: Einordnung östlich der Gleise - Bahnhofstraße 

 
Abb. 19: Luftbild mit Einordnung von Stellplätzen in der Bahnhofstraße und Quartiersgarage (quaas-stadtplaner) 

Diese Variante schlägt die Nutzung der in der Bahnhofstraße bereits vorhandenen Stellplätze (ca. 35 Senkrechtpar-
ker, Fläche im Eigentum der Stadt) vor. Diese Fläche befindet sich zwar im Eigentum der Stadt, wird momentan 
jedoch überwiegend von den Anwohnern des südlich angrenzenden Bahnhofsquartiers genutzt, da im Quartier selbst 
kein ausreichendes Stellplatzangebot besteht. Den 83 Wohneinheiten im Bereich Bahnhofstraße 1/3/5/7/9/11 und 
Erfurter Straße 2/4/6/8/10/12 stehen ca. 30 Stellplätze im Quartier sowie 38 Stellplätze entlang der Erfurter Straße 
gegenüber �± das entspricht bei einem Stellplatzschlüssel von 1,0 einem Defizit von 15 Stellplätzen. Im Quartier gibt 
es zwar noch ca. 45 Garagen, von denen allerdings die 20 am westlichen Gebietsrand definitiv nicht mehr für das 
Abstellen von Fahrzeugen genutzt werden (siehe Foto) �± gleiches ist bei den 25 Garagen im Inneren des Gebiets 
aufgrund der unzureichenden Größe zu vermuten. 

Zwar stünden nach Abzug der 15 für das Wohngebiet fehlenden Stellplätze noch 20 Stellplätze zur P+R-Nutzung zur 
Verfügung, dennoch ist dieser �± für den P+R-Parkplatz sehr kostengünstige �± Lösungsvorschlag nur mit einem al-
ternativen Angebot für die Anwohnerstellplätze denkbar, da diese Stellplätze auch von Lehrern der gegenüberlie-
genden Schule genutzt werden und der Stellplatzschlüssel von 1,0 nicht zwingend der Realität entspricht. 

Entsprechend sieht diese Variante die Errichtung einer Quartiersgarage im westlichen Bereich am Standort der oben 
genannten 20 Garagen vor. Unter Ausnutzung der topographischen Gegebenheiten könnte hier eine zweigeschos-
sige Garage mit 4 Split-Level-Ebenen entstehen, die mindestens 80 Stellplätze ermöglicht. Aufgrund des Gelände-
anstiegs wären von Nordosten ebenerdige Zugänge zu Level 1 und 3 möglich. Vor den Gebäuden sollten dann nur 
noch einige wenige Längsparker für Besucher- und Behinderten-Stellplätze sowie Fahrradgaragen angeordnet sein. 

Durch die Verlagerung der bisher intern angeordneten Stellplätze in die Garage könnte eine deutliche Aufwertung 
der Freiräume (Quartierspark) u�Q�G���H�L�Q���,�P�D�J�H�Z�H�F�K�V�H�O���]�X�P���Ä�D�X�W�R�I�U�H�L�H�Q���4�X�D�U�W�L�H�U�³ erfolgen.  

Zu dem Vorschlag fand ein Gespräch mit der Wohnungsgenossenschaft Glückauf eG (WBG) statt. Diese schätzt 
eine Neuordnung der Parksituation in diesem Quartier als wünschenswert ein und sieht in dem Vorschlag der Quar-
tiersgarage eine attraktive und denkbare Möglichkeit. Allerdings ist eine Realisierung derzeit finanziell nicht darstell-
bar �± höchste Priorität hat derzeit die energetische Sanierung der Bestandsgebäude. 
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Fazit:  
�ƒ Kapazität: max. 30 P+R-STP (bei Berücksichtigung Anwohner max. 20 STP) 
�ƒ nicht erweiterbar 
�ƒ Verlagerung bestehender Nutzung u. Kooperation Wohnungsgenossenschaft notwendig 

�Æ Aufwertung Quartier Bahnhofstraße  
�ƒ Gefahr Fremdnutzung durch Anwohner, Lehrer u.a. �Æ Kontrolle erforderlich 
�ƒ Konflikt mit Schülerverkehr und Verkehrsfluss 

Die Variante wird vor allem aufgrund der fehlenden Realisierungsaussicht von alternativen Anwohnerstell-
plätzen, aber auch wegen des hohen Konfliktpotentials hinsichtlich Fremdnutzung durch umliegende Nut-
zung und Beeinträchtigung der Verkehrsströme als ungeeignet betrachtet.  

 
Abb. 20: Garagen im Quartier Bahnhofsstraße �± eine Nutzung zur Einstellung von Pkw kann hier sicher ausgeschlossen werden 

Zusammenfassung der Rückmeldungen aus der TÖB-Beteiligung: 

DB Netz / InfraGO AG 
Investitionsplanung und Segmentsteuerung 

keine Anmerkungen 

DB Service/ InfraGO AG 
Bahnhofsmanagement Erfurt 

ggf. als Interimslösung denkbar 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft  
Untere Naturschutzbehörde 

keine Neuversiegelung 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Denkmalamt in Abstimmung mit TDLA 

keine Anmerkungen 

Regionale Planungsstelle Nordthüringen 
(Thüringer Landesverwaltungsamt) 

Nicht empfehlenswert, da Nutzung als Anwohnerparkplätze und  
keine Entkopplung der Verkehrsströme 

Stadtplanungsbüro Wilke 
  

+   räumliche Nähe und Kundenerreichbarkeit der im Bahnhofs-
gebäude geplanten Verkaufsflächen 

-   Nutzungskonflikte 
-   Wahrnehmung und räumliche Zuordnung des P+R-Parkplat-

zes zum Bahnhof wird kritisch betrachtet  
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5.1.3 Flächenpotential 5: Einordnung westlich der Gleise 

 
Abb. 21: Luftbild mit Einordnung von Stellplätzen westlich der Gleise (quaas-stadtplaner) 

Die Brachfläche westlich von Gleis 3 bietet das größte Flächenpotential zur Einordnung von P+R-Stellplätzen. Im 
Bereich zwischen dem neu hergestellten Entwässerungsgraben und der Grundstücksgrenze zum angrenzenden Ge-
werbe (K-UTEC AG SALT TECHNOLOGIES) könnten sich problemlos bis zu 85 Stellplätzen einordnen lassen �± in 
Abbildung 21 sind zunächst 25 Stellplätze dargestellt.  

Sämtliche Anforderungen an optimale P+R-Parkanlagen wie optischer Bezug zum Bahnhof/Bahnsteig, maximale 
Entfernung von 150 m vom Gleiszugang sowie konfliktfreie Positionierung hinsichtlich anderer Verkehrsarten und 
Nutzungen wären erfüllt. Trotz der Lage an der Westseite der Gleise kann eine räumliche Verknüpfung zu den Bahn-
gleisen und dem Bahnhofsgebäude hergestellt werden. 

Zudem kann die Anbindung direkt aus dem überörtlichen Straßennetz abgeleitet und durch immissionsschutzrecht-
lich unsensible Bereiche (Gewerbegebiet) geführt werden (siehe Abbildung 22). Verkehrliche Konflikte mit anderen 
Verkehrsteilnehmern sind nicht zu erwarten. Die Zufahrt kann problemlos von der Straße Am Petersenschacht erfol-
gen. Ebenso kann das Problem der Fremdnutzung ausgeschlossen werden. Mit Suchverkehr zur P+R-Anlage ist 
aufgrund der regelmäßigen Nutzung durch Pendler nicht zu rechnen. 

 
Die größte Schwierigkeit stellt jedoch die fußläufige Anbindung der Fläche an den Bahnhof dar, da die Gleise gequert 
werden müssen. Für die Querungsnotwendigkeit werden im Folgenden drei Möglichkeiten untersucht: 

�ƒ ebenerdiger Bahnübergang  
�ƒ Verlängerung der vorhandenen Personenunterführung (PU) zwischen Gleis 1 und Gleis 2 
�ƒ Errichtung einer Fußgängerbrücke über die Gleise 
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Bei allen drei Varianten handelt es sich nach Angeben der DB AG um eine Maßnahme entsprechend §§ 2 und 11 
des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG): 

§ 2 EKrG 
(1) Neue Kreuzungen von Eisenbahnen u. Straßen, die nach der Beschaffenheit ihrer Fahrbahn geeignet u. dazu 

bestimmt sind, einen allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr aufzunehmen, sind als Überführungen herzustellen. 
(2) In Einzelfällen, insbesondere bei schwachem Verkehr, kann die Anordnungsbehörde Ausnahmen zulassen. 

Dabei kann angeordnet werden, welche Sicherungsmaßnahmen an der Kreuzung mindestens zu treffen sind. 
(3) Eine Kreuzung im Sinne des Absatzes 1 ist neu, wenn einer der beiden Verkehrswege oder beide Verkehrs-

wege neu angelegt werden. 
§ 11 EKrG 

(1) Wird eine neue Kreuzung hergestellt, so hat der Beteiligte, dessen Verkehrsweg neu hinzukommt, die Kosten 
der Kreuzungsanlage zu tragen. Zu ihnen gehören auch die Kosten der durch die neue Kreuzung notwendigen 
Änderungen des anderen Verkehrswegs. 

(2) Werden eine Eisenbahn und eine Straße gleichzeitig neu angelegt, so haben die Beteiligten die Kosten der 
Kreuzungsanlage je zur Hälfte zu tragen. 

Die Flächen befinden sich derzeit im Eigentum der Deutschen Bahn. Eine Anfrage zum Erwerb der Flächen wurde 
an die DB Immobilien gestellt, mit einem Ergebnis ist voraussichtlich im 3. Quartal 2024 zu rechnen (siehe Kap. 4.6). 

Des Weiteren wurden für die Flächen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens im Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan CEF- Maßnahmen (Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion �± continuous eco-
logical functionality) sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgelegt (siehe Kap. 2.4). Bei Inanspruchnahme der 
Flächen für P+R-Stellplätze sind eine Anpassung bzw. Änderung des Planfeststellungsverfahrens notwendig sowie 
alternative Ausgleichsflächen zu identifizieren. 

Seitens der Bahn bestehen außerdem folgende Anforderungen: 
- Es muss möglich sein, die P+R-Anlage von einem 40-t-Lkw überquert werden kann.  
- Die Erreichbarkeit der Weichen W1, W2, W3 muss von dieser Bahnhofsseite sichergestellt sein. 
- Es ist ein Zaun entlang Gleis 3 aufzustellen, sodass die Gefahr von Gleisläufern reduziert wird 

 
Abb. 22: Lage in der Stadt und verkehrliche Erschließung bei Einordnung der P+R-Anlage westlich der Gleise; (Darstellung: quaas-stadtplaner) 
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Fazit:  
�ƒ Kapazität: ca. 25 P+R-STP, erweiterbar auf bis 80 STP 
�ƒ keine Gefahr der Fremdnutzung  
�ƒ keine Konflikte mit anderen Nutzungen und Verkehrsströmen 
�ƒ ABER: Querung der Gleise notwendig 

Trotz der Schwierigkeit der Gleisquerung und des Änderungsbedarfs des Planfeststellungsverfahrens wird 
die Inanspruchnahme von Flächenpotential 5 als Vorzugsvariante bewertet �² das deckt sich auch mit den 
Rückmeldungen aus der TÖB-Beteiligung (s.u.) 

 
Abb. 23: Flächenoutential westlich der Gleise 

Zusammenfassung der Rückmeldungen aus der TÖB-Beteiligung: 

DB Netz / InfraGO AG 
Investitionsplanung und Segmentsteuerung 

wird befürwortet 

DB Service/ InfraGO AG 
Bahnhofsmanagement Erfurt 

wird favorisiert 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft 
Untere Naturschutzbehörde 

Benutzung vorbelasteter und z.T. bereits versiegelter Flächen 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Denkmalamt in Abstimmung mit TDLA 

keine Anmerkungen 

Regionale Planungsstelle Nordthüringen  
(Thüringer Landesverwaltungsamt) 

größtes Potential / Vorzugslösung 
- Erweiterung und Trennung der Verkehrsströme möglich 
- Verkehrsanbindung für MIV bereits vorhanden 
- Aufwertung Gewerbe- u. Verwaltungsstandort durch fußläu-

fige Anbindung  

Stadtplanungsbüro Wilke - räumliche Nähe zum Bahnhof 
- erweiterbar 
- ggf. für Veranstaltungen im Bahnhof nutzbar 
- Synergiepotentiale durch Querungsnotwendigkeit 

�Æ bevorzugter Standort 
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ebenerdiger Bahnübergang  

 
Abb. 24: Luftbild mit Einordnung eines ebenerdigen Übergangs; Foto rechts: Ausführung eines niveaugleichen Übergangs in Bad Salzungen 

Die Gestaltung eines Reisendenüberweges (RÜ-BE) über Gleis 3 wurde durch die DB Netz AG nach Richtlinie 
816.1000A02 geprüft. Das Berechnungsergebnis gibt als Sicherungsmaßnahme einen höhenfreien Zugang (Perso-
nenunterführung/Personenüberführung) vor - ein niveaugleicher Gleisübergang ist ausgeschlossen. Damit entfällt 
die Variante eines ebenerdigen Reisendenüberwegs und ist in der Machbarkeitsstudie nicht weiter zu untersuchen. 

Zusammenfassung der Rückmeldungen aus der TÖB-Beteiligung: 

DB Netz / InfraGO AG 
Investitionsplanung und Segmentsteuerung 

Prüfung nach Ril 816.1000 geprüft (RÜ-BE) �Æ  Berechnungser-
gebnis: höhenfreier Zugang (Personenunterführung/-überfüh-
rung). Damit entfällt die Variante eines ebenerdigen Reisen-
denüberweges. �'�L�H���,�Q�W�H�J�U�D�W�L�R�Q���H�L�Q�H�V���%�h�·�V���Q�D�F�K���5�L�O�������������L�Q��
das ESTW-Z Sondershausen ist nicht möglich. 

DB Service/ InfraGO AG 
Bahnhofsmanagement Erfurt 

keine Anmerkungen 

Landratsamt Kyffhäuserkreis,  
Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft 
Untere Naturschutzbehörde 

keine Anmerkungen 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Denkmalamt in Abstimmung mit TDLA 

Vorzugsvariante, da sie die wenigsten baulichen Veränderung 
und Eingriffe in das Erscheinungsbild des Bahnhofes erfordert. 

Regionale Planungsstelle Nordthüringen 
(Thüringer Landesverwaltungsamt) 

keine Anmerkungen 

Stadtplanungsbüro Wilke keine Anmerkungen 
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Verlängerung der vorhandenen Personenunterführung (PU) 

 
Abb. 25: Luftbild mit Verlängerung der bestehenden PU einschl. barrierefreier Zugang (Rampe); Foto oben rechts: Personentunnel Bestand 

Die bestehende Personenunterführung, der Bahnsteigtunnel zwischen Gleis 1 und Gleis 2, weist eine Breite von 4 
m und eine Länge von 17 m auf und müsste lt. den Ergebnissen der Vermessung um ca. 13 m auf eine Gesamtlänge 
von 30 m verlängert werden (nach Einschätzung der DB AG ist eine Verlängerung um ca. 21 m auf eine Gesamtlänge 
von 38 m notwendig). Für die barrierefreie Ausführung des westlichen Ausgangs wird neben einer Treppe eine 
Rampe mit einer rollstuhlgerechten Steigung von 6 % vorgeschlagen. 

Von Seiten der DB Station&Service wird der Komplett-Neubau einer Personenunterführung (PU) favorisiert bzw. ist 
�G�L�H���Ä�H�L�Q�I�D�F�K�H�³��Verlängerung der vorhandenen PU aus folgenden Gründen nicht möglich: 

- Nach Angaben der DB hat die PU eine Breite von 3 m (Vermessung ergab 4 m). Die Breite einer Perso-
nenunterführung muss nach Regelwerk mindestens 1/10 der Länge aufweisen. D.h.: Bei einer Länge der 
PU von mehr als 30 m ist eine entsprechend breitere PU notwendig, ein Versprung der Breite innerhalb 
der PU ist nicht möglich. 

- Die Verbindung zwischen einem Alt- und Neubau ist immer eine Schwachstelle hinsichtlich Abdichtung. 
- Der Bestandstunnel wäre in aus technischem Erfordernis ohnehin in 10 bis 15 Jahren zu erneuern �± der-

zeit gibt es Probleme mit eindringender Feuchtigkeit 

Entsprechend ist eine neue Personenunterführung zu bauen. Dieser Neubau wäre eine gemeinsame Baumaßnahme 
von DB und Stadt (Personenunterführung zwischen den Gleisen = Bahn, Verlängerung in Richtung Westen = Stadt). 
Es ist eine Bau- und Finanzierungsvereinbarung zwischen beiden Parteien abzuschließen, die hinsichtlich der Zu-
ständigkeiten und des Verursacherprinzips festlegt, wie sich die Gesamtkosten der Personenunterführung aufteilen 
werden. Diese werden von der DB Station&Service derzeit auf ca. 7,5 Mio. �¼���J�H�V�F�K�l�W�]�W���± einschl. Ersatz der beste-
henden Aufzüge und Treppen, welche nach Einschätzung der DB nicht wiederverwendet werden können. Hinzu 
kommen Risikozuschläge aufgrund einer aktuell fehlenden Planungsgrundlage und damit Planungstiefe sowie die 
Planungskosten, die derzeitig bei 30 % der Baukosten liegen. In Summe ist von einer Gesamtinvestition von ca.         
10 Mio. �¼ auszugehen (Kostenstand März 2023). 
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Als grobe Zeitschiene für einen Neubau wird von der DB Station&Service eine Realisierung Anfang 2030 angegeben 
(Basis: Standardterminplan DB Netz AG Neubau EÜ mit Plangenehmigung). 

Da der Tunnel dann auch öffent�O�L�F�K���J�H�Q�X�W�]�W���Z�L�U�G���X�Q�G���V�R�P�L�W���N�H�L�Q�H���Ä�W�\�S�L�V�F�K�H���%�D�K�Q�D�Q�O�D�J�H�³���P�H�K�U���L�V�W�����L�V�W���G�L�H���'�%-Netz AG 
voraussichtlich nicht mehr alleinige Eigentümerin und der Tunnel müsste u.U. teilweise in das Eigentum der Stadt 
(einschl. aller daraus erwachsenden Pflichten) übertragen werden. (Weg, Wände, Beleuchtung und Entwässerung 
wären Eigentum Stadt, das Überführungsbauwerk wäre im Eigentum DB Netz AG und die Bahnsteigzugänge (Trep-
pen/Aufzüge) im Eigentum DB Station&Service). 

Zusammenfassung der Rückmeldungen aus der TÖB-Beteiligung: 

DB Netz / InfraGO AG 
Investitionsplanung und Segmentsteuerung 

Die derzeitige Personenunterführung (PU) ist 17,00 m lang und 
3,00 m breit. Nach erster Einschätzung Verlängerung der PU um 
ca. um 21 m notwendig �Æ Gesamtlänge von ca. 38,00 m, muss 
demnach eine Breite nach Regelwerk von 4,00 m aufweisen 
(1/10 der Länge). 
Eine Verlängerung der vorh. PU aus folgenden Gründen 
nicht möglich: 
- Reduzierung der PU v. 4,00 m neu auf 3,00 m alt nicht mögl. 
- Schwachstelle hinsichtlich Abdichtung 
- Ersatzneubau in 10-15 Jahren aus technischem Erfordernis 

notwendig 
�Æ Komplett-Neubau erforderlich 
Sonstige Anforderungen:  
- P&R: Befahrbarkeit mit 40-t-LKW gewährleisten 
- Rampen rollstuhlgerecht 
- Zaun entlang Gleis 3 
- alternative Ausgleichsflächen zur Verfügung stellen 

DB Service/ InfraGO AG 
Bahnhofsmanagement Erfurt 

wird favorisiert 
Kosten (Stand März 2023):  
- Baukosten ca. 7,5 Mio. �¼�����P�L�W���(�U�V�D�W�]���G�H�U���$�X�I�]�•�J�H���X�Q�G���7�U�H�S��

penzugänge), zuzüglich Risikozuschläge und Planungskos-
ten ~10 Mio. �¼�� 

�Æ Bau- und Finanzierungsvereinbarung zw. DB und Stadt 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft 
Untere Naturschutzbehörde 

keine Anmerkungen 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Denkmalamt in Abstimmung mit TDLA 

Alternative zu ebenerdigem Übergang 

Regionale Planungsstelle Nordthüringen 
(Thüringer Landesverwaltungsamt) 

wird favorisiert 
- Integration der Bestandsaufzüge möglich 
- Erscheinungsbild des Bahnhofs wird nicht verändert 

Stadtplanungsbüro Wilke keine Anmerkungen 
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Fußgängerbrücke über die Gleise Gleisübergang: gerade Brücke 

 
Abb. 26: Luftbild mit Einordnung einer geraden Fußgängerbrücke südlich des Bahnsteigzugangs; Foto rechts oben: Beispielbild 

Diese Variante untersucht die Möglichkeit der Gleisquerung mittels einer Fußgängerbrücke unmittelbar im Bereich 
des heutigen Bahnsteigzugangs. Die Brücke beginnt am derzeitigen Parkplatz südlich des Bahnhofsgebäudes und 
spannt sich über die drei Gleise bis zur westlichen Potentialfläche. Zusätzlich wäre ein Abgang zu Gleis 2 notwendig, 
da diese Variante einen Rückbau der Personenunterführung nach sich ziehen würde. Eine Doppellösung von Per-
sonenunterführung und Brücke wird von Seiten der DB kategorisch ausgeschlossen und ist auch im Hinblick auf die 
Herstellungs- und Betriebskosten nicht darstellbar! Darüber hinaus wäre ein Abgang zu Gleis 2 bei Erhalt der denk-
malgeschützten Treppenüberdachung aus Platzgründen nur schwierig zu realisieren. Das heißt also konkret: bei 
einer Überquerung der Gleise mittels Brücke würde die Personenunterführung entfallen. 

Nach Rücksprache mit dem EKrG-Experten müsste die Brücke eine lichte Höhe von 4,90m über Schienenoberkante 
aufweisen (gemäß Richtlinie 800.0130A01 und ASR 25/2003 für Straßenüberführungen vom 16.07.2003). Eine aus-
reichende Signalsicht ist bei Errichtung einer Brücke zu gewährleisten. 

Eine Grobkostenschätzung für einen Neubau der Eisenbahnüberführung per Kalkulationstool DB Netz AG hat bei 
Annahme einer Länge von 38 m und einer Breite von 5 m (A=190 m²) sowie einem Beginn der Vorplanung in 05/2024 
unter Einhaltung des Standardterminplans einen Investitionsbedarf von 14,8 Mio. �¼���H�U�P�L�W�W�H�O�W�����'�D�P�L�W���O�L�H�J�H�Q���G�L�H���+�H�U��
stellungskosten deutlich über denen für einen Neubau der Personenunterführung. Zudem ist eine Überführung we-
sentlich wartungsintensiver als eine Unterführung. 

Nach Einschätzung des Denkmalamtes kann eine Brücke als notwendige technische Anlage eingestuft werden und 
sich entweder durch die Materialwahl und Gestaltung anpassen oder durch eine bewusst moderne Gestaltung ab-
heben.  

Dennoch wird der Eingriff in das Denkmalensemble kritisch bewertet: Die Überdachungen der Treppenabgänge 
müssten aus Platzgründen aller Wahrscheinlichkeit nach zurückgebaut werden. Das Erscheinungsbild wäre maß-
geblich verändert. Auch die Blickbeziehung zum Petersenschacht wäre beeinträchtigt �± dies stellt allerdings kein 
K.O.-Kriterium dar, da dies nur für einen bestimmten Standort zutreffen würde bzw. auch sonst nicht von überall 
gewährleistet ist.  
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Fußgängerbrücke über die Gleise Gleisübergang: Bass-Schlüssel-Brücke 

 
Abb. 27: Luftbild mit Einordnung einer geschwungenen Brücke in Form eines Bassschlüssels nördlich des Bahnhofsgebäudes 

Eine andere Möglichkeit besteht in der Einordnung einer Brücke nördlich des Bahnhofsgebäudes. In Anlehnung an 
das Signet der Musikstadt Sondershausen in Form eines Bass-Schlüssels und unter Ausnutzung der vorhandenen 
Topographie wurde der Vorschlag einer markanten, geschwungenen unterbreitet. Inspiration hierfür war die Fuß- 
und Radwegbrücke am Mozartturm in Darmstadt von der ARGE netzwerkarchitekten und TRAGRAUM Ingenieure 
(Anerkennung beim Deutschen Architekturpreis 2021), welche mit einer Länge von 350 m für 6,8 Mio. �¼���%�D�X�N�R�V�W�H�Q��
im Jahr 2020 realisiert wurde. 

   
Abb. 28: Radwegbrücke über die Rheinstraße (Darmstadt), Architekt: netzwerkarchitekten, Foto: Jörg Hempel, 
https://netzwerkarchitekten.de/wp-content/uploads/2019/02/500_projekt_115.jpg und .._100.jpg 

Die Brücke beginnt am Bahnhofsvorplatz und schwingt sich, das ansteigende Gelände im Bereich des Bahnwegs 
nutzend um den Wasserturm (Zugang möglich) in Richtung Westen. Bei einer Gesamtlänge rollstuhlgerechten Stei-
gung von 6 % hätte die Brücke eine Länge von ca. 200 m.  

Ein Abgang zu Gleis 2 wäre prinzipiell möglich, allerdings wäre diese Brückenlösung aufgrund der doch recht langen 
Wegeführung eher in Ergänzung der Personenunterführung zu sehen, was wie bereits dargestellt im Hinblick auf die 
Herstellungs- und Betriebskosten nicht darstellbar ist. Damit scheidet dieser Lösungsvorschlag in der weiteren Be-
trachtung aus. 
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Zusammenfassung der Rückmeldungen aus der TÖB-Beteiligung: 

DB Netz / InfraGO AG 
Investitionsplanung und Segmentsteuerung 

Entsprechend ASR 25/2003 vom 16.07.2003 gilt für Straßenüber-
führungen eine lichte Höhe von 4,90m über Schienenober-
kante.  
Eine ausreichende Signalsicht ist zu gewährleisten. 

DB Service/ InfraGO AG 
Bahnhofsmanagement Erfurt 

Bei einer Überquerung der Gleise mittels Brücke würde die Per-
sonen-unterführung entfallen �± es wird keine Doppellösung ge-
ben!  
Grobkostenschätzung für einen Neubau EÜ per Kalkulationstool 
DB Netz AG 
- Annahme: L= 38 m, B= 5 m, A=190 m² 
- Beginn Vorentwurfsplanung 24.05.2024, Einhaltung Stan-

dardterminplan 
- Lage: Bahnhof, nicht elektrifiziert (keine OL)   
- Ergebnis: 14,8 Mio. �¼  

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft 
Untere Naturschutzbehörde 

keine Anmerkungen 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Denkmalamt in Abstimmung mit TDLA 

Eine neue Eisenbahnüberführung wäre nur als gerade Brücke in 
offener Gestaltung als nachgeordnete Variante denkbar. 

Regionale Planungsstelle Nordthüringen 
(Thüringer Landesverwaltungsamt) 

keine Anmerkungen 

Stadtplanungsbüro Wilke keine Anmerkungen 
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5.1.4 Vergleich der P+R-Varianten untereinander 

Die aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten zur Einordnung eines P+R-Parkplatzes werden in der folgenden Tabelle 
anhand einheitlicher Kriterien bewertet und miteinander verglichen. Die Kriterien umfassen sowohl Belange der for-
malen Realisierbarkeit als auch die Anforderungen an optimale P+R-Anlagen. Es wurde keine Kostenschätzung für 
alle Varianten erstellt, sondern eine verbale Einschätzung anhand der vorangegangenen Beschreibungen vorge-
nommen. �6�R�J�H�Q�D�Q�Q�W�H���Ä�Z�H�L�F�K�H�³���6�W�D�Q�G�R�U�W�I�D�N�W�R�U�H�Q���Z�L�H���:�L�W�W�H�U�X�Q�J�V�D�E�K�l�Q�J�L�J�N�H�L�W���R�G�H�U���6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�J�H�I�•�K�O���Z�X�U�G�H�Q���L�Q���G�H�U��
Tabelle nicht berücksichtigt. 

 P+R Ost   P+R West  

 
Einordnung 

Bahnhofsplatz  
Einordnung 

Bahnhofstraße 
Querung:  
ebenerdig 

Querung: 
Tunnel 

Querung:  
Brücke 

bereits städtisches Eigentum �9  �9  X X X 

Flächenverfügbarkeit �9  o o o o 

Rechtlich zulässig �9  �9  X �9  �9  

Vereinbarkeit mit Denkmalschutz �9  �9  �9  �9  o 

Vereinbarkeit mit Planfeststellung �9  �9  X X X 

Kapazität entspricht der Bedarfsermittlung X �9  �9  �9  �9  

Erweiterungsmöglichkeit X X �9  �9  �9  

keine Lärmbelastung bezüglich Anlieger o o �9  �9  �9  

keine Beeinträchtigung Verkehr Bahnhofstr. o X �9  �9  �9  

Entlastung innerstädtischer Verkehr X X �9  �9  �9  

Vereinbarkeit mit and. Parkansprüchen o o �9  �9  �9  

Kosten Bau gering gering (o.QG) gering hoch hoch 

Kosten Betrieb / Wartung gering gering gering mittel hoch 

Auswertung X �9 5* X �9 8* �9 7* 
 

Zeichenerklärung 
X nein / nicht gegeben 

o eingeschränkt / Prüfung notwendig 

�9 ja / gegeben 
 

Aus der Gegenüberstellung geht die Variante der Einordnung der P+R-Anlage auf Flächenpotential 5 westlich der 
Gleise in Kombination mit der Querungsmöglichkeit in Form der Verlängerung der Personenunterführung als eindeu-
tige Vorzugsvariante hervor �± gefolgt von der Querungsmöglichkeit in Form einer Brücke. Allerdings sind hier die 
Vereinbarkeit mit den Belangen des Denkmalschutzes sowie die hohen Wartungskosten stark mindernde Faktoren, 
so dass diese Lösung im Weiteren nicht berücksichtigt wird. Grundsätzlich ist aber bei beiden Varianten das Ergebnis 
der Machbarkeitsprüfung DB für eine Realisierung ausschlaggebend. Werden die Flächen durch die DB nicht freige-
geben und veräußert, sind diese nicht umsetzbar. 

Vor diesem Hintergrund sollte die Nutzung von den bereits vorhandenen Stellplätzen in der Bahnhofstraße (Flächen-
potential 3) trotz der aufgezeigten Einschränkungen und Kritikpunkte in der weiteren Betrachtung mit berücksichtigt 
werden. 

Gegen die Nutzung des Bahnhofsvorplatzes (Flächenpotential 2) spricht neben allen anderen Einschränkungen vor 
allem die unzureichende Kapazität, welche weder dem ermittelten Mindestbedarf entspricht noch Erweiterungsmög-
lichkeiten bietet. Diese Variante könnte höchstens als Interimslösung in Betracht gezogen werden �± allerdings nur 
so lange bis das Bahnhofsgebäude einer Nutzung zugeführt wird. 

Die Variante der ebenerdigen Gleisquerung scheidet aus formal-rechtlichen Gründen komplett aus. 
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5.2 Bike & Ride 

 
Abb. 29: Luftbild mit Einordnungsvorschlägen für die B+R-Anlage 

 
Wie bereits im Rahmen der Bestandserhebung dargestellt, befinden sich am Bahnhof Sondershausen derzeit nur 
vier Fahrradstellplätze nördlich des Bahnhofgebäudes. Diese entsprechen in keinster Weise den Anforderungen an 
optimale Fahrradstellplätze, da sie nicht überdacht, aufgrund ihrer Lage nicht einsehbar und damit nicht sicher sind 
und sich zudem zu weit vom Gleiszugang (für Gleis 2) befinden. Hier ist also dringend Handlungsbedarf erforderlich! 

Die Einordnung einer Bike+Ride-Anlage ist aufgrund des deutlich geringeren Flächenbedarfs im Vergleich zur P+R-
Anlage wesentlich einfacher. Grundlage für die Lösungsvorschläge bilden die in Kapitel 3 beschriebenen Anforde-
rungen an optimale B+R-Anlagen sowie der ermittelte Bedarf von 20 Stellplätzen. Zielstellung ist der Neubau einer 
qualitativ hochwertigen Fahrradabstellanlage (Bügel, überdacht, beleuchtet) und ggf. die Installation von Ladesäulen 
für E-Bikes sowie die Einordnung einiger abschließbarer Fahrradboxen. Dabei sollten sowohl Konflikte mit dem 
Denkmalschutz als auch mit einzuordnenden Kiss+Ride-Parkplätzen im Nahbereich des Bahnhofs vermieden wer-
den. 

Daher wird als Standort der südliche Bereich des bestehenden Parkplatzes vorgeschlagen. Der überdachte Fahr-
radstellplatz beginnt auf Höhe des Aufzugs und beeinträchtigt somit das Denkmalensemble und die Blickachse auf 
die Überdachung der Treppenabgänge nur geringfügig bzw. nicht mehr als der bereits vorhandene Aufzug. 

Mit einer überdachten Fläche von 7*11,5 m können hier problemlos 10 Fahrradbügel zur beidseitigen Nutzung �± also 
20 Fahrrad-Stellplätze �± eingeordnet werden. Grundsätzlich ist auch eine Ausführung als Doppelstockanlage denk-
bar, scheint aber aufgrund des ermittelten Bedarfs nicht notwendig. Die Fläche ist zudem ausreichend groß, um vier 
Fahrradboxen (bei Doppelstockausführung 8) oder eine andere Form zugangsgesicherter Stellplätze, wie bspw. 
Sammelschließanlagen, sowie größere Stellflächen für Sonderräder wie Lastenräder oder Räder mit Anhängern an-
zubieten. Diese sollten aufgrund der geringeren Nutzungsfrequenz und ihrer stärkeren räumlichen Präsenz südlich, 
in Nähe des Nebengebäudes der Wohnnutzung, angeordnet werden. Nördlich an die B+R-Anlage verbleibt noch 
genügend Fläche zur Einordnung von 2 Behinderten oder Kiss+Ride-Parkplätzen ohne die Bewegungsflächen der 
Fahrradstellplätze zu beeinträchtigen. 
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Alternativ ist eine Integration Bereich des Bahnhofsvorplatzes denkbar. Dabei ist, wie dargestellt, der vordere Bereich 
zu bevorzugen, um den Weg zum Gleiszugang so kurz wie möglich zu gestalten. Insgesamt wird diese Lösung 
jedoch als zweitrangig bewertet, da hierbei zum einen der Blick auf das Bahnhofsgebäude verstellt wird und die 
Optionen der Platzgestaltung des Bahnhofsvorplatzes einschränkt. 

Falls ein P+R-Parkplatz westlich Gleise zur Ausführung kommt, sind auch auf dieser Seite zusätzlich überdachte 
Fahrradständer vorzusehen. Die Größe der Anlage bzw. die Menge der Stellplätze ist von der zukünftigen Führung 
der Anbindung des Unstrut-Werra-Radweges abhängig. Sollte dieser ebenfalls westlich der Gleise verlaufen, ist auch 
auf dieser Seite mit einem höheren Bedarf zu rechnen �± für diesen Fall wird die Einordnung von 10 überdachten 
Fahrradbügeln vorgeschlagen, andernfalls erscheinen fünf Bügel als ausreichend.  

 
Abb. 30: Beispielbild mit zugangsgesicherten Stellplätzen, Doppelstockparkern und E-Ladesäulen; Quelle: https://www.ziegler-
metall.de/media/image/0b/33/4e/Referenz_Hamburg-Fahrradabstellplatz-
1200x6293UVBPX8dJTWYzvClpsn9G7n7Nm6U4MyOpXrTBRQ.jpg 

Zusammenfassung der Rückmeldungen aus der TÖB-Beteiligung: 

DB Netz / InfraGO AG 
Investitionsplanung und Segmentsteuerung 

Wenn ein P+R-Parkplatz westlich Gleise gebaut wird, sind auch 
auf dieser Seite Fahrradständer vorzusehen. 

DB Service/ InfraGO AG 
Bahnhofsmanagement Erfurt 

Standort wird befürwortet 
Vorschlag: Ausführung als Doppelstockanlage und Fahrradboxen  
(Bsp. Bad Salzungen) 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft 
Untere Naturschutzbehörde 

keine Anmerkungen 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Denkmalamt 
in Abstimmung mit TDLA 

Der Bahnhofsvorplatz sollte möglichst von festen Bauten ver-
schont bleiben. 
Eine Fahrradabstellanlage mit Boxen und Überdachung wäre vor-
zugsweise nördlich des Bahnhofsgebäudes gut aufgehoben. 

Regionale Planungsstelle Nordthüringen (Thü-
ringer Landesverwaltungsamt) 

dargestellte Standorte werden befürwortet 
bei Umsetzung P+R westlich der Gleise: hier zusätzliche Fahr-
radabstellanlage 

Stadtplanungsbüro Wilke 
  

dargestellte Standorte werden befürwortet 
bei Umsetzung P+R westlich der Gleise: hier zusätzliche Fahr-
radabstellanlage 
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5.3 Anbindung Radweg 

 
Abb. 31: Brückenbauwerk über die Erfurter Straße im Bereich des stillgelegten Streckenabschnitts der Kyffhäuserbahn  
 

Die Anbindung des Unstrut-Werra-Radwegs (UWR, Radfernweg 
I-12) an den Bahnh�R�I�� �Z�X�U�G�H�� �E�H�U�H�L�W�V�� �L�Q�� �G�H�U�� �Ä�*�X�Q�V�W�U�D�X�P�V�W�X�G�L�H��
Thüringer ICE-�.�Q�R�W�H�Q�³�� ���7�0�,�/���� ������������������ �D�O�V�� �=�L�H�O�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �I�R�U�P�X��
liert. Damit könnte die Attraktivität des Bahnhofs Sonders-hau-
sen als Mobilitätsknoten sowohl für Fahrradtouristen als auch für 
einheimische Radfahrer (Pendler) erheblich gesteigert werden. 

Der UWR verläuft in Sondershausen im südlichen Stadtgebiet 
teilweise auf dem alten Gleisbett der stillgelegten Kyffhäuser-
bahn. Auch die Anbindung des UWR an den Bahnhof könnte 
Großteils über diese gesicherte und noch nicht überbaute Trasse 
geführt werden: ausgehend von der Hans-Schrader-Straße, wo 
der UWR nach Südosten und Westen abzweigt, kreuzungsfrei 
über die Erfurter Straße (das Brückenbauwerk ist noch vorhan-
den) bis zum Bahnübergang Erfurter Straße/Straße Am Pe-
tersenschacht auf Höhe des neuen Stellwerks.  

Ab diesem Punkt gibt es zwei mögliche Streckenverläufe: Zum 
einen könnte der Radweg nach Osten in die Erfurter Straße ab-
zweigen und im Bereich des ehemaligen Lokschuppens über die 
Zufahrt der Verladerampe an den Bahnhof geführt werden. Zum 
anderen könnte der Radweg nach links über den Bahnübergang 
auf die Straße Am Petersenschacht abzweigen und von dort auf 
die im Rahmen der P+R-Anlage betrachtete Potentialfläche 5 
westlich der Gleise in Richtung Bahnhof führen �± eine mögliche 
Gleisquerung vorausgesetzt (siehe Kap. 5.1.3). 

Abb. 32: Verlauf der UWR (rot) und die derzeit bestehnde 
Anbindung an den Bahnhof (grün) sowie die mögliche 
Streckenführung unter Nutzung der stillgelegten 
Bahntrasse (gelb) einschließlich der beiden Fortführungen 
Ost und West (gelb gestrichelt); 
Quelle: Stadt Sondershausen, aus: Projektvorstellung zur 
Erstellung einer Machbarkeitsuntersuchung für die 
�Ä�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���G�H�V���0�R�E�L�O�L�W�l�W�V�N�Q�R�W�H�Q�S�X�Q�N�W�H�V���%�D�K�Q�K�R�I��
�6�R�Q�G�H�U�V�K�D�X�V�H�Q�³ 
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Die Flächen für die in Abbildung 32 gelb dargestellte Radwegeführung befinden sich derzeit alle im Eigentum der 
Deutschen Bahn. Entsprechend wurde �± parallel mit der Flächenabfrage zu Potentialfläche 5 - eine Anfrage zum 
Erwerb der Flächen an die DB Immobilien gestellt. Mit einem Ergebnis der Prüfung der Veräußerbarkeit unter Be-
rücksichtigung aller technischen und fachlichen Belange der Deutsche Bahn AG ist voraussichtlich im 3. Quartal 
2024 zu rechnen (siehe Kap. 4.6). 

 
 
 

 
Abb. 33: Bestandssituation Blick Richtung Verladerampe, möglicher Anknüpfpunkt bei östlicher Führung der UWR-Anbindung  

 

Radwegführung Variante Ost 

Die zunächst nahe liegende Lösung, die vorhandene Zufahrt zur Verladerampe der Bundeswehr für die Führung des 
Radweges zu nutzen, wird von der DB Netz AG kategorisch abgelehnt. Diese Doppelnutzung hätte sich grundsätzlich 
angeboten, da die diese am ehemaligen Lokschuppen beginnend bis direkt vor den Bahnhof führt, die Nutzungsfre-
quentierung durch die Bundeswehr relativ gering ist und keine weiteren Flächen hätten versiegelt werden müssen. 

Allerdings räumt die DB Netz AG die Anlage eines parallel zur Verladerampe geführten Radweges ein �± dieser 
müsste in Richtung Verladerampe mittels eines Zaunes abgetrennt werden. 

Um diese Möglichkeit valide zu prüfen, wurde für den Abschnitt ein Lage- und Höhenplan durch ein Vermessungs-
büro erstellt. Die Überlagerung mit einem 3 m breiten Streifen für den Radweg (siehe Abb. 34) bestätigt die Annahme, 
dass die Umsetzung im mittleren Abschnitt problemlos möglich ist, aber sowohl im nördlichen als auch im südlichen 
Abschnitt große Höhendifferenzen von bis zu 3,40 m bestehen. In diesen Bereichen wäre eine Realisierung nur mit 
einem unverhältnismäßig hohen Aufwand für Geländeabfangungen möglich ist.  

 

Daher muss diese Möglichkeit der Radwegeführung leider entfallen. 
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Abb. 34: Auszug aus dem Lage- und Höhenplan (Glückauf-Vermessung GmbH) in Überlagerung mit einem 3m breiten Streifen für den 
Radweg und Kennzeichnung der kritischne Stellen sowie Fotos der Bestandssituation 

  

Gelände steigt in Richtung Osten an,  
Höhenunterschied zwischen 1,80 m und 3,00 m! 

Gelände fällt in Richtung Osten ab,  
Höhenunterschied zwischen 1,40 m und 3,40 m! 
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Zusammenfassung der Rückmeldungen aus der TÖB-Beteiligung: 
Hinweis: Das Ergebnis der Vermessung lag zum Zeitpunkt der TÖB-Beteiligung noch nicht vor! 

DB Netz / InfraGO AG 
Investitionsplanung und Segmentsteuerung 

Die Radwegführung über die Verladerampe der Bundeswehr wird 
abgelehnt. Möglich wäre direkt neben die Verladerampe den 
Radweg langzuführen.  
�Æ Anlage eines parallelen Radwegs notwendig 
Der Bereich zwischen Bundeswehrverladerampe und Radweg ist 
mittels eines Zauns abzutrennen. 

DB Service/ InfraGO AG 
Bahnhofsmanagement Erfurt 

keine Anmerkungen 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft 
(UNA) 

keine Anmerkungen 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Denkmalamt in Abstimmung mit TDLA 

aus denkmalpflegerischer Sicht unbedenklich 

Regionale Planungsstelle Nordthüringen (Thü-
ringer Landesverwaltungsamt) 

Wäre zu bevorzugen, da somit die Verbindung des UWR mit dem 
Bahnhofsvorplatz und dem den sich anschließenden städtischen 
Radwegen gegeben ist. 

Stadtplanungsbüro Wilke - direkte Verknüpfung zwischen Bahnhof, Stadt und Unstrut- 
Werra-Radweg gegeben 

- bessere Kundenerreichbarkeit für Nutzungen des Bahnhofsge-
bäudes  

 

 

 

Radwegführung Variante West 

Die Führung des UWR westlich der Gleise wäre - wie bereits dargestellt - im Zusammenhang mit einer hier einge-
ordneten P+R-Anlage einschließlich Gleisquerung relativ einfach und unproblematisch umzusetzen. Der Radweg 
würde nach dem Bahnübergang knapp 100 m straßenbegleitend mit der Straße Am Petersenschacht verlaufen und 
dann gemeinsam mit der P+R-Zufahrt abschwenken.  

Aufgrund der angedachten Fahrbahnbreite von mindestens 5 m bzw. im Bereich der Stellplätze von bis zu 7 m ist 
die Führung des Radweges über die Zufahrt bzw. den direkten Parkplatzbereich durchaus machbar, ggf. könnte 
zusätzlich ein Schutzstreifen markiert werden. Das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme ist hier natürlich zu 
beachten. 

Bei Umsetzung dieser Lösung müsste die DB Netz prüfen, ob der Bahnübergang (BÜ km 12,4) ggf. angepasst wer-
den muss, z.B. durch die Ergänzung von Andreaskreuzen. 

Sollte die P+R-Anlage allerdings nicht westlich der Gleise eingeordnet werden, ist auch die Führung des Radweges 
an dieser Stelle - insbesondere aufgrund der fehlenden Möglichkeit der Gleisquerung - unrealistisch. 
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Abb. 35: Bestandssituation Blick Richtung Bahnhof von möglicher Zufahrt von Straße Am Petersenschacht bei westlicher Führung der UWR-
Anbindung  

 

Zusammenfassung der Rückmeldungen aus der TÖB-Beteiligung: 
Hinweis: Das Ergebnis der Vermessung lag zum Zeitpunkt der TÖB-Beteiligung noch nicht vor! 

DB Netz / InfraGO AG 
Investitionsplanung und Segmentsteuerung 

Prüfung, ob Anpassung BÜ km 12,4 notwendig (z.B. Ergänzung 
Andreaskreuze) 
Bei Führung über den P+R-Patz Konfliktpunkte zwischen Auto- 
und Fahrradverkehr vermeiden. 

DB Service/ InfraGO AG 
Bahnhofsmanagement Erfurt 

keine Anmerkungen 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft 
(UNA) 

Bei Umsetzung der P+R-Fläche West ist die Radwegeanbindung 
über die Zufahrtsstraße zu führen, um Flächenversieglung zu 
vermeiden 

Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Denkmalamt in Abstimmung mit TDLA 

aus denkmalpflegerischer Sicht unbedenklich 

Regionale Planungsstelle Nordthüringen (Thü-
ringer Landesverwaltungsamt) 

Bei Umsetzung der P+R-Fläche West kann die Anbindung mit 
verhältnismäßig einfachem Aufwand realisiert werden. 

Stadtplanungsbüro Wilke - direkte Verknüpfung zwischen Bahnhof, Stadt und Unstrut- 
Werra-Radweg nicht gegeben 

- Umwege lassen diese Verbindung für Radfahrende unattrak-
tiv wirken  
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5.4 Variantenkompatibilität  

Die nachfolgende Übersicht zeigt auf, wie die einzelnen, in der Variantendiskussion untersuchten Lösungsmöglich-
keiten miteinander kombinierbar sind bzw. welche Varianten sich ausschließen. Für die Einordnung der P+R-Anlage 
finden dabei nur noch die drei unter 5.1.4 herauskristallisierten Lösungen Berücksichtigung. Die östliche Führung der 
Radwegeanbindung des UWR wird aufgrund mangelnder Realisierbarkeit nur informativ mit dargestellt (hell). Ebenso 
�V�S�L�H�O�H�Q���G�L�H���3�X�Q�N�W�H���Ä�$�Q�E�L�Q�G�X�Q�J���*�H�Z�H�U�E�H�³���X�Q�G���Ä�$�Q�E�L�Q�G�X�Q�J���6�F�K�X�O�H�³���Q�X�U���H�L�Q�H���X�Q�W�H�U�J�H�R�U�G�Q�H�W�H���5�R�O�O�H�� 

 
 B&R Radweg Anbindung  Anbindung  
 Ost West Ost West Gewerbe Schule 

P&R Ost  
Bahnhofstraße �9  X �9  X X �9  

P&R West  
Personenunterführung �9  �9  �9  �9  �9  �9  

P&R West  
Brücke o �9  �9  �9  �9  �9  

 

Zeichenerklärung 
X nein / nicht gegeben 

o eingeschränkt  

�9 ja / gegeben 

 
 
Vorzugsvariante: 
Aus der Gegenüberstellung der Varianten geht die Einordnung der P+R-Stellplätze westlich des Bahnhofs in Kom-
bination mit der Gleisquerung per Personenunterführung und mit der westlichen Führung der Radwegeanbindung 
des UWR als eindeutige Vorzugsvariante hervor. Bei dieser Lösung lässt sich die Radwegeanbindung gut in die 
Erschließung der P+R-Anlage integrieren, lediglich der Abschnitt von der Hans-Schrader-Straße bis zur Erfurter 
Straße im Bereich der ehemaligen Trasse der Kyffhäuserbahn mü�V�V�W�H���Ä�H�[�W�U�D�³���K�H�U�J�H�V�W�H�O�O�W���E�]�Z�����D�X�V�J�H�E�D�X�W���Z�H�U�G�H�Q���� 

Aufgrund des Flächenpotentials westlich der Gleise können B+R-Anlagen auch auf dieser Seite der Gleise einge-
ordnet werden. Das ist zum einen für Fahrrad nutzende Pendler aus westlicher Richtung günstig und kompensiert 
zum anderen die beschränkte Flächenverfügbarkeit östlich des Bahnhofs. Sowohl die Anbindung des Gewerbestan-
dortes als auch der Schule sind bei Bedarf problemlos umsetzbar.  

Allerdings wurde im Rahmen der TÖB-Beteiligung von der DB Station&Service als grobe Zeitschiene für einen Neu-
bau der Personenunterführung eine Realisierung Anfang 2030 angegeben (Basis: Standardterminplan DB Netz AG 
Neubau EÜ mit Plangenehmigung). 

 

Obwohl die Variante der Einordnung der P+R-Stellplätze westlich des Bahnhofs in Kombination der Gleisquerung 
per Brücke ähnlich gut mit den anderen Bausteinen kombinierbar ist, wird diese für die Umsetzung nicht weiter be-
trachtet. Neben den bereits unter 5.1.4 benannten Einschränkungen hinsichtlich Denkmalschutz sowie Wartungs- 
und Herstellungskosten schlägt nunmehr auch der Platzbedarf im Bereich des bevorzugten Standortes für die B+R-
Anlage negativ zu Buche. 

 
Alternativvariante: 
Trotz aller Einschränkungen wird die Einordnung der P+R-Anlage im Bereich der Bahnhofstraße als mögliche Alter-
nativvariante �S�U�l�I�H�U�L�H�U�W�����X�P���D�X�F�K���H�L�Q�H���Y�R�P���(�U�J�H�E�Q�L�V���G�H�U���0�D�F�K�E�D�U�N�H�L�W�V�S�U�•�I�X�Q�J���'�%���X�Q�D�E�K�l�Q�J�L�J�H���/�|�V�X�Q�J���Ä�L�Q���S�H�W�W�R�³���]�X��
haben. Bei dieser Variante entfällt aber definitiv eine separat geführte Radwegebindung an den Bahnhof (ebenso 
wie eine eventuelle fußläufige Anbindung des Gewerbestandortes).  
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6 Konzeption und Umsetzungsstrategie 

 

Wie sich im Rahmen der Variantendiskussion gezeigt hat, kann die Errichtung einer B+R-Anlage aufgrund 
des gewählten Standortes unabhängig von der zukünftigen Einordnung der P+R-Anlage erfolgen. Daher 
sollte diese Maßnahme schnellstmöglich umgesetzt werden �² �V�R�]�X�V�D�J�H�Q���D�O�V���Å�6�W�D�U�W�V�F�K�X�V�V�´���I�•�U���G�L�H���(�Q�W�Z�L�F�N��
lung des Mobilitätsknotenpunktes Sonderhausen. Die dafür notwendigen Umsetzungsschritte werden skiz-
ziert und eine Kostenschätzung erstellt. 

Für die Einordnung der P+R-Anlage wird die Vorzugsvariante detailliert beschrieben: P+R-Anlage westlich 
der Gleise mit Verlängerung bzw. Neubau der Personenunterführung einschließlich der Herstellung der Rad-
wegeanbindung an den UWR. Diese wird mit einer Grobkostenschätzung unterlegt, notwendige Umset-
zungsschritte (Maßnahmenplan) erläutert sowie flankierende Handlungsempfehlungen ergänzt. 

Da die Umsetzung der Vorzugsvariante maßgeblich vom Ergebnis der Machbarkeitsprüfung DB abhängig 
und ggf. nicht realisierbar ist, werden für die Alternativ-Variante (P+R-Anlage in der Bahnhofstraße einschl. 
Errichtung von Ersatzstellplätzen für die Anwohner in Form einer Quartiersgarage) ebenfalls Umsetzungs-
schritte und Handlungsempfehlungen skizziert. 
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6.1 B+R-Anlage - Sofortmaßnahme 

6.1.1 Beschreibung B+R-Anlage 

Wie bereits in Kapitel 5.2 beschrieben, steht insgesamt eine Fläche 
von ca. 82,5 m² (7*11,5 m) im südlichen Bereich des derzeitigen 
PKW-Stellplatzes zur Verfügung. Für den Testentwurf und die Kos-
tenschätzung wurde folgende Ausstattung angenommen: 
�ƒ 10 Anlehnbügel zur Doppelnutzung (entspricht 20 Stellplätzen) 

mit einem Abstand von 1,50 m untereinander, um ein beque-
mes Ein- und Ausparken zu ermöglichen 

�ƒ 3 Stellplätze für Sonderfahrräder wie Lastenräder o. Anhänger 
�ƒ 4 Fahrradboxen  

Stellplätze mit einer Lademöglichkeit für E-Bikes wurden im Testent-
wurf nicht vorgesehen. In der Regel ist dies für tägliche Pendler am 
Bahnhof nicht erforderlich, da die Elektro-Akkus bzw. Batterien für 
die An-/Abfahrt zum Bahnhof ausreichend Ladekapazität aufweisen. 

Grundsätzlich sind auch andere Stellplatzkombinationen/-lösungen 
denkbar �± diese Entscheidung ist im Rahmen der Objektplanung zu treffen.  

Zur Gegenprüfung des Testentwurfs wurde eine Bedarfsermittlung für die Flächen anhand das �Ä�3�O�D�Q�X�Q�J�V�W�R�R�O���5�D�G��
�S�D�U�N�H�Q�³���G�H�U���,�Q�I�R�V�W�H�O�O�H���)�D�K�U�U�D�G�S�D�U�N�H�Q15 durchgeführt.  

Anlehnbügel 2 m² je Stück = 1 m² je Stellplatz zzgl. 20 % Erschließungsflächen 10 Stk. 24,0 m² 

Reihenbügelanlage 1 m² je Stellplatz zzgl. 20 % Erschließungsfläche 0  

Doppelstockparker 1,5 m² je Stück = 0,75 m² je Stellplatz zzgl. 25 % Erschließungsfläche 0  

Sonderstellplätze 2,5 m² je Stellplatz zzgl. 25 % Erschließungsfläche 3 Stk. 9,4 m² 

Fahrradbox 2,5 m² je Stellplatz zzgl. 20 % Erschließungsfläche 4 Stk. 12,0 m² 

Summe Flächenbedarf Testentwurf 45,4 m² 

�Î  Die Fläche ist somit ausreichend groß, um verschiedene Optionen an dieser Stelle zu platzieren. 

6.1.2 Kostenschätzung B+R-Anlage 

Für die Erarbeitung einer Kostenprognose wurde als Grundlage das �Ä�3�O�D�Q�X�Q�J�V�W�R�R�O���5�D�G�S�D�U�N�H�Q�³���G�H�U���,�Q�I�R�V�W�H�O�O�H���)�D�K�U��
radparken (Kostenstand 11/2023)14 verwendet. Dabei wurden die unter 6.1.1 aufgeführten Stellplätze berücksichtigt. 
Alternativ wurden die Kosten noch für eine Variante mit Sammelschließanlage für 20 Doppelstockparker anstelle der 
Fahrradboxen ermittelt. Dabei könnten mehr Fahrräder mit einem gesicherten Zugang untergestellt werden, dies ist 
aber entsprechend teurer. 

Die Herstellungskosten bewegen sich �L�Q���$�E�K�l�Q�J�L�J�N�H�L�W���G�H�U���J�H�Z�l�K�O�W�H�Q���6�W�H�O�O�S�O�D�W�]�W�\�S�H�Q���]�Z�L�V�F�K�H�Q���F�D�������������������� �¼���X�Q�G��
�����������������¼���E�U�X�W�W�R�����'�L�H��durchschnittlichen Kosten je Stellplatz liegen mit �F�D�����������������E�L�V���������������¼��relativ hoch, was insbe-
sondere durch die Sonderstellplätze begründet ist. Dennoch sollte auf diese - im Sinne einer attraktiven B+R-Anlage, 
welche unterschiedlichste Bedarfe abdecken sollte - nicht verzichtet werden. In Abhängigkeit des gewählten Förder-
programms beträgt der Zuschuss zwischen 50 % und 70 % der förderfähigen Gesamtausgaben.  

H�L�Q�]�X���N�R�P�P�H�Q���M�H���Q�D�F�K�� �$�Q�O�D�J�H�� �F�D���� ������������ �¼�� �E�L�V�������������� �¼�� �I�•�U���,�Q�V�W�D�Q�G�K�D�O�W�X�Q�J���� �:�D�U�W�X�Q�J���X�Q�G���5�H�L�Q�L�J�X�Q�J�� �V�R�Z�L�H�� �I�•�U�� �G�L�H��
Anlagenabschreibung von eingesetzten Eigenmitteln �± diese sind nicht förderfähig.  

Diese Grobkostenschätzung dient ausschließlich als Vorkalkulation und ersetzt keine spezifische Kostenermittlung 
im Rahmen der Objektplanung!  

                                                           
15 (Bundesamt für Logistik und Mobilität, 2023) 

Abb. 36: Auszug aus Testentwurf (Abbildung 29) 
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Abb. 37: Kostenprognose für B+R-Anlage mit 20 Anlehnbügeln (überdacht), 3 Sonderstellplätzen und 4 Fahrradboxen 

 

 

Abb. 38: Kostenprognose für B+R-Anlage mit 10 Anlehnbügeln und 20 Doppelstpckparkern (überdacht) und 3 Sonderstellplätzen 
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6.1.3 Maßnahmenplan / Umsetzungsschritte B+R-Anlage 

Da sich die Fläche im Eigentum der Stadt Sondershausen befindet und für die Errichtung der B+R-Anlage kein Be-
bauungsplan erforderlich ist, kann mit der Umsetzung sofort begonnen werden. Dabei sollte die DB Station&Service 
von Beginn an mit eingebunden werden. 

Eventuell sollte im Vorfeld die Bedarfsermittlung aktualisiert und erneut eine Zählung durchgeführt werden (siehe 
dazu Kapitel 4.5). �'�D�I�•�U���H�P�S�I�L�H�K�O�W���V�L�F�K���E�H�L�V�S�L�H�O�V�Z�H�L�V�H���G�D�V���Ä�3�O�D�Q�X�Q�J�V�W�R�R�O���5�D�G�S�D�U�N�H�Q�³���G�H�U���,�Q�I�R�V�W�H�O�O�H���)�D�K�U�U�D�G�S�D�U�N�H�Q. 
Damit kann sowohl die Bestanderfassung und -ermittlung als auch die Kostenprognose einschließlich Investitionsfi-
nanzierung und die Ermittlung der jährlichen Kosten für Wartung/Instandhaltung etc. durchgeführt werden.16 

Vor Beginn der Maßnahme ist das passende Förderprogramm auszuwählen und Kontakt zum Fördermittelgeber 
aufzunehmen (siehe dazu Kapitel 7). �'�H�Q�N�E�D�U���Z�l�U�H���]�X�P���%�H�L�V�S�L�H�O���G�D�V���%�X�Q�G�H�V�S�U�R�J�U�D�P�P���ÄBike+Ride-�2�I�I�H�Q�V�L�Y�H�³�����K�L�H�U��
unterstützt die DB aktiv die Antragstellung und Ausführung. Der Zuschuss in diesem Programm beträgt 70 %. 

Wenn diese Rahmenbedingungen geklärt sind und der notwenige Eigenanteil über den städtischen Haushalt gedeckt 
ist, kann mit der Objektplanung (verwaltungsintern oder durch ein externes Planungsbüro oder durch DB Sta-
tion&Service) einschließlich der Auswahl der Stellplatztypen begonnen werden. 

In Abhängigkeit der gewählten Stellplatzanzahl und -typen und der daraus resultierenden Größe der geplanten Über-
dachung ist für die Umsetzung ggf. ein Bauantrag zu stellen. Lt. Thüringer Bauordnung (ThürBO) § 60 Absatz 1 sind 
folgende Anlagen genehmigungsfrei: 

- Punkt 15, Buchstabe a: 
Nicht überdachte Fahrradabstellanlagen mit einer Fläche bis zu insgesamt 100 m² je Grundstück, überdachte 
Fahrradabstellanlagen mit einer Fläche bis zu insgesamt 40 m² je Grundstück sowie deren Zufahrten 

Mit Beginn der Bauausführung empfiehlt es sich, eine Teilfläche des Bahnhofsvorplatzes für die entfallenden vier 
Stellplätze im Bereich des bestehenden Parkplatzes als Interimslösung bis zur Herstellung der P+R-Anlage auszu-
weisen. Die Maßnahme sollte sowohl während der Bauzeit, aber insbesondere nach Fertigstellung öffentlichkeits-
wirksam beworben werden. 

 

 

Abb. 39: Ablaufschema Umsetzung B+R-Anlage, eigene Darstellung  

                                                           
16 (Bundesamt für Logistik und Mobilität, 2023) 

Vorbreitung

�‡Aktualisierung der Bedarfsermittlung
�‡Kontakt DB Station&Service und Fördermittelgeber 
�‡Bereitstellung Eigenanteil

Planung

�‡optional: Öffentlichkeitsarbeit mit Umfrage gewünschter Stellplatztypen
�‡Objektplanung mit ausgewählten Stellplatztypen (ggf. dh. Station&Service), 

ggf. Bauantrag notwendig

Ausführung

�‡Bauausführung (ggf. dh. Station&Service)
�‡Ausweisung von Ersatzstellplätzen (Interterimslösung)

Inbetrieb-
nahme

�‡Fertigstellung und Einweihung
�‡Öffentlichkeitsarbeit / Pressemitteilung
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6.2 Vorzugsvariante P+R-Anlage 

 
Abb. 40: Lageplan der Vorzugsvariante gesamt - ohne Maßstab (Lageplan im M1:1000 befindet sich im Anhang) 
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6.2.1 Beschreibung Vorzugsvariante P+R-Anlage 

In der Vorzugsvariante sind sowohl die erste Ausbaustufe der P+R-Anlage mit zunächst 19 Stellplätzen gemäß Be-
darfsermittlung zuzüglich zwei Behindertenstellplätze sowie die Erweiterungsoptionen um bis zu 57 Stellplätzen �± 
also in Summe 78 Stellplätzen �± dargestellt. (Auf der Westseite der Zufahrtsstraße könnten sich in Richtung Süden 
noch weitere Stellplätze einordnen lassen.)  

Der Entwurf sieht an dieser Stelle nur eine kleine Fahrradabstellanlage (B+R) mit 10 überdachten Stellplätzen vor. 

Die Zufahrt erfolgt von der Straße am Petersenschacht. Diese hat eine Mindestbreite von 5 m (im Bereich der Stell-
plätze 7 m) und wird so ausgebildet, dass sie gemäß den Anforderungen der DB-Netz AG auch von einem 40-t-Lkw 
befahren werden kann. Die Zufahrtsstraße wird bis zu der vorhandenen Böschung geführt und hat eine Gesamtlänge 
von ca. 290 m (farbige Markierung im Plan); die sich nördlich anschließenden Flächen können weiterhin zur Erreich-
barkeit der Weichen angefahren werden. Aus gestalterischen, ökologischen und klimatischen Gründen wird die 
Pflanzung einer Baumreihe, westlich der Zufahrtsstraße zur Grenze der Gewerbegrundstücke, vorgeschlagen 
(24 Stück, Abstand 11 m, dazwischen 3 STP). Auf der östlichen Zufahrtsseite sollte aus Gründen der Gleisnähe 
allerdings auf Baumpflanzungen verzichtet werden.  

Da das Problem der Fremdnutzung an diesem Standort ausgeschlossen werden kann, sind keine Maßnahmen der 
Zugangskontrolle (Schranke o.ä.) vorgesehen.  

Die P+R-Anlage orientiert sich von der Personenunterführung aus in Richtung Süden, da in nördlicher Richtung das 
Gelände zur westlichen Grundstücksgrenze hin ansteigt. Somit kann die Böschung samt Bewuchs erhalten bleiben 
und teure Erdarbeiten vermieden werden. Die Stellplätze sind mit einer Breite von 2,75 m geplant und sollten soweit 
wie möglich ökologisch gestaltet werden, im Gegensatz zur Erschließungsstraße werden diese nur teilversiegelt 
(Ausführung z.B. mit Rasengittersteinen). Entlang der Grenze zu Gleis 3 ist gemäß den Anforderungen der DB Netz 
AG ein Zaun vorgesehen, sodass die Gefahr von Gleisläufern reduziert wird. Das kann ein einfacher Streckmetall-
zaun sein �± vorzugsweise mit einer Vertikalbegrünung. Im Vorentwurf ist dieser der Zaun zunächst nur im Bereich 
der 12 östlichen Stellplätze mit einer Länge von ca. 45 m vorgesehen. 
 

Die Lage der bestehenden Personenunterfüh-
rung (PU) zwischen Gleis 1 und Gleis 2 wird bei-
behalten und in westliche Richtung um ca. 12 bis 
13 m verlängert (Gesamtlänge ca. 30 m). Die 
Fußbodenhöhe der PU liegt derzeit bei 213,5 m 
üNHN, die Oberkante der für den Parkplatz vor-
gesehenen Fläche derzeit bei 216,3 m �± somit 
besteht eine Höhendifferenz von 2,8 m.  

Unter diesen Gegebenheiten lässt sich am PU-
Ausgang eine Treppe ohne Zwischenpodest ein-
ordnen (16 Steigungen á 17,5 cm). Die Breite der 
Treppe ist im Vorentwurf mit 3 m dargestellt.  

Für die barrierefreie Ausführung des westlichen 
Ausgangs wird neben einer Treppe in nördliche 
Richtung eine Rampe mit einer rollstuhlgerech-
ten Steigung von 6 % vorgeschlagen. Die 1,80 m 
breite Rampe besteht aus 8 Rampenabschnitten 
mit einer Länge von jeweils 6 m und dazwischen 
angeordneten 1,50 m langen Ruhepodesten 
ohne Neigung. Die Gesamtlänge beträgt 60 m. 

  Abb. 41: Ausschnitt aus dem Lageplan der Vorzugsvariante - ohne Maßstab 
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6.2.2 Kostenschätzung Vorzugsvariante P+R-Anlage einschl. Radweg 

Für die Umsetzbarkeit der P+R-Anlage einschließlich der Radwegeanbindung ist eine frühzeitige Kostenbetrachtung 
unerlässlich. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wird eine erste grobe Kostenprognose vorgenommen �± diese ist 
jedoch mit fortschreitender Planung systematisch verfeinert und fortgeschrieben werden. 

Folgende Kosten fallen an: 

�ƒ Grunderwerbskosten 
�ƒ Planungskosten 
�ƒ Baunebenkosten 
�ƒ Investitions-/Baukosten  
�ƒ ggf. Finanzierungskosten 
�ƒ Marketingkosten 
�ƒ Nutzungskosten (Betrieb und Unterhalt)  

 
Grunderwerbskosten 
werden durch die Deutsche Bahn (DB Immobilien AG) als bisherige Eigentümerin der Flächen festgelegt. Diese sind 
momentan unbekannt und können entsprechend in der Kostenprognose nicht berücksichtigt werden. 

Planungskosten 
umfassen die Kosten für die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Änderung FNP und B-Plan), für even-
tuell notwendige Fachgutachten (z.B. Baugrundgutachten) sowie für die Änderung des Planfeststellungsverfahrens 
(Ausweisung neuer Ausgleichsflächen). Diese wurden bei der Kostenprognose nicht berücksichtigt. 

Investitions- / Baukosten 
stellen den größten Anteil an den Gesamtkosten dar. Diese umfassen die Grundstücksfreimachung, ggf. die Besei-
tigung von Altlasten, Unter- und Oberbau für die Zufahrtsstraße, den Radweg und die Stellplätze inkl. Beleuchtung, 
die Anlage der Treppe und der Rampe, Bepflanzung und Ausstattung wie Beschilderung und natürlich die Kosten für 
die Personenunterführung. 

Baunebenkosten 
umfassen die Kosten für die Genehmigungs- und Objektplanung (Zufahrtsstraße und Stellplätze, Verlängerung PU 
inkl. Rampe und Treppe, Radweg) für Architekt und notwendige Fachplaner (z.B. Statiker) und ggf. einen Projekt-
steuerer. 

Finanzierungskosten 
sind sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Finanzierung des ermittelten Kapitalbedarfs für den 
Finanzierungszeitraum entstehen. Dabei werden einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Mittelbeschaffung 
(wie z.B. Bearbeitungsgebühren, Besicherungskosten) und laufende Kosten (Zinsen) unterschieden. Diese wurden 
bei der Kostenprognose nicht berücksichtigt. 

Marketingkosten 
für die Öffentlichkeitsarbeit wie Flyer, Zeitungsanzeigen etc. Dazu zählen u.a. auch die vorgeschriebenen Öffentlich-
keitsbeteiligungen im Rahmen des jeweiligen Planungsverfahrens (z.B. frühzeitige Information und förmliche Ausle-
gung B-Plan). Außerdem gehören dazu während der Bauphase Presseberichte und Wurfsendungen an alle Haus-
halte, um potentielle Nutzer zu werben (v.a. auch in den Ortteilen und Umlandgemeinden). Ab Fertigstellung und im 
Betrieb: Eröffnungsinformation mit allen Informationen zu Vorzügen und Regularien und ggf. von Zeit zu Zeit erneut 
auf die Anlage hinweisen / werben. Diese wurden bei der Kostenprognose nicht berücksichtigt. 

Nutzungskosten 
sind Kosten, die während der gesamten Nutzungszeit anfallen und sind nicht zu unterschätzen. Dazu gehören u.a. 
Kosten für Energieversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Reinigung / Winterdienst, Grünpflege, Inspek-
tion/Wartung/ Instandsetzung, Kontrolle (Verkehrssicherungspflicht), Steuern und Versicherungen. Nutzungskosten 
sind grundsätzlich nicht förderfähig. Diese wurden bei der Kostenprognose nicht berücksichtigt. 
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Grobkostenschätzung  

P-R-Anlage 

Die Prognose für die P+R-Anlage berücksichtigt die erste Ausbaustufe mit 19 Stellplätzen und zwei Behindertenstell-
plätzen sowie zwei E-Ladesäulen. Sie erfolgte auf Grundlage der Musterkostenberechnung für P+R-/B+R-Anlagen 
im Land Brandenburg (Anhang10)17 sowie der BKI-Baukostendatenbank18 (rot markierte Zellen).  

 
Abb. 42: Kostenprognose für P+R-Anlage West mit 19 STP, 2 Behinderten-STP, 2 Ladesäulen sowie Ausstattung 

Zufahrtsstraße 

Da die Zufahrtsstraße nicht zwingend förderfähig ist oder ggf. über ein anderes Programm gefördert wird, wurde bis 
zum Bereich der Stellplätze separat ausgewiesen. Die Grundlagen sind wie bei der P+R-Anlage die Musterkosten-
berechnung für P+R-/B+R-Anlagen im Land Brandenburg (Anhang10) sowie die BKI-Baukostendatenbank.  

 
Abb. 43: Kostenprognose für die Zufahrtsstraße bis zur P+R-Anlage West einschl. einseitiger Baumreihe  

                                                           
17 (VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, 2020) 
18 (BKI Baukosteninformationszentrum (Hrsg.), 2022) 
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B+R-Anlage 

Für die Kostenprognose wurde, wie bereits im Kapitel 6.1.2, �D�O�V���*�U�X�Q�G�O�D�J�H���G�D�V���Ä�3�O�D�Q�X�Q�J�V�W�R�R�O���5�D�G�S�D�U�N�H�Q�³���G�H�U���,�Q�I�R��
stelle Fahrradparken (Kostenstand 11/2023)19 verwendet. Für die B+R-Anlage West werden dabei 10 überdachte 
Stellplätze (5 Bügel) angenommen. 

 
Abb. 44: Kostenprognose für B+R-Anlage West mit 5 Anlehnbügeln (überdacht) 

 

Personenunterführung (PU) 

Die Kostenangaben für den Neubau einschließlich Verlängerung der PU wurden von der DB Station&Service ge-
schätzt (Kostenstand März 2023) und übernommen. Nach Einschätzung der DB können die vorhandenen Aufzüge 
und Treppen nicht wiederverwendet werden und müssen ersetzt werden �± dies ist in der Kostenschätzung berück-
sichtigt.  

Die Kosten für den westlichen Aufgang aus der PU mittels Treppe und Rampe wurden auf Basis der BKI-
Baukostendatenbank (rot markierte Zellen) ermittelt. 

 

Abb. 45: Kostenprognose für den Neubau der Personenunterführung einschl. Verlängerung sowie Treppe und Rampe am Westausgang 

  

                                                           
19 (Bundesamt für Logistik und Mobilität, 2023) 
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Radweg im Bereich der ehemaligen Trasse Kyffhäuserbahn 

Die Angaben für den Ausbau des Radwegs im Bereich der ehemaligen Bahntrasse basieren auf den Angaben des 
Tiefbauamts Sondershausen. Ihnen liegen die Baukosten für den Ausbaus des Unstrut-Werra-Radwegs einschl. 
Radwegebrücke im Abschnitt Jecha - Berka aus 2014 zu Grunde, welche mit einem Aufschlag von 40% versehen 
wurden. 

 

Abb. 46: Kostenprognose für den Neubau Radweg im Bereich der ehemaligen Kyffhäuserbahn 

 

Zusammenfassung Bau- und Baunebenkosten für die Stadt Sondershausen 

Aus der Zusammenstellung der Bau- �X�Q�G���%�D�X�Q�H�E�H�Q�N�R�V�W�H�Q���J�H�K�W���K�H�U�Y�R�U�����G�D�V�V���H�V���V�L�F�K���E�H�L���G�H�P���3�U�R�M�H�N�W���Ä�0�R�E�L�O�L�W�l�W�V�N�Q�R��
�W�H�Q�S�X�Q�N�W���6�R�Q�G�H�U�V�K�D�X�V�H�Q�³���P�L�W���H�L�Q�H�P���.�R�V�W�H�Q�U�D�K�P�H�Q���Y�R�Q���N�Q�D�S�S���������0�L�R�����(�X�U�R��(netto) um ein finanzielles Großprojekt 
handelt. Der größte Kostenpunkt ist dabei der Neubau einschl. Verlängerung der Personenunterführung (PU).  

H�L�H�U���J�L�O�W���]�X���E�H�D�F�K�W�H�Q�����G�D�V�V���G�L�H���G�D�I�•�U���Y�H�U�D�Q�V�F�K�O�D�J�W�H�Q���������0�L�R�����¼��nicht allein durch die Stadt Sondershausen zu leisten 
sind, sondern dass es hierfür eine Bau- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt und der Deutschen Bahn 
geben wird, worin die Kosten gemäß dem Verursacherprinzip aufgeteilt werden. Somit entfallen - entsprechend des 
Anteils der PU-Verlängerung zur Gesamtlänge - voraussichtlich ca. 40 % der Kosten der PU auf die Stadt Sonders-
hausen und 60 % auf die DB. 

Somit belaufen sich die Gesamtkosten für die Stadt Sondershausen �D�X�I���N�Q�D�S�S�������0�L�R�����¼ (netto). 

 

Abb. 47: Zusammenfassung der Bau- und Nebenkosten Stadt Sonderhausen für die P+R-Anlage einschl. Zufahrt, B+R-Anlage, Neubau und 
Verlängerung der Personenunterführung (anteilig) sowie den Neubau eines Radweges im Bereich der ehemaligen Kyffhäuserbahn 

 

Die Kostenschätzung umfasst ausschließlich die Bau- und Baunebenkosten! Sie dient als grobe Vorkalkulation und 
ersetzt keine spezifische Kostenermittlung (Kostenschätzung/-berechnung). 
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6.2.3 Maßnahmenplan und Umsetzungsstrategie / nächste Schritte Vorzugsvariante P+R-Anlage 

P+R-Anlage und Radweg - Weg 1: Freistellung und Planungsrecht über förmliche Bauleitplanung  

Sobald die DB-interne Machbarkeitsprüfung abgeschlossen ist und die angefragten Flächen �Åohne Auflagen�  ́
als entbehrlich eingestuft werden, ist durch die Stadt Sondershausen bei der DB ein Freistellungsantrag für diese 
Flächen zu stellen. Wenn sich noch Anlagen der Bahn auf dem Grundstück befinden, sind diese entweder zu verla-
gern oder auszuparzellieren, so dass das Grundstück frei von Bahnanlagen ist. 

Die eisenbahnrechtliche Freistellung ist die Voraussetzung zur Überführung der Planungshoheit vom Bund auf die 
Kommune. Die Planungshoheit für Bahnflächen �± auch ehemalige, aber noch nicht entwidmete �± liegt grundsätzlich 
beim Bund, d.h. dass das Eisenbahnbundesamt das Planungs- und Genehmigungsprivileg innehat. Das Freistel-
lungsverfahren wird in der Regel nach dem Verkauf der Flächen durch den neuen Eigentümer, also die Stadt Son-
dershausen, beantragt und vom Eisenbahnbundesamt genehmigt. Für den Freistellungsantrag müssen die betroffe-
nen Flächen vermessen sein, dies ist für die Flächen westlich der Gleise bereits erfolgt. 

Erst nach erfolgter Genehmigung des Freistellungsantrag kann die förmliche Bauleitplanung zur Festsetzung einer 
Verkehrsfläche erfolgen und ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan durch die kommunalen Gre-
mien verabschiedet werden. Da es sich bei den beanspruchten Flächen um vormalige Bahnflächen mit entsprechen-
der Kennzeichnung im Flächennutzungsplan handelt, ist dieser im Parallelverfahren zu ändern. In diesem Zusam-
menhang ist die Bedarfsermittlung nochmals zu aktualisieren. 

Außerdem ist für eine Änderung des Planfeststellungsverfahrens notwendig und sind neue Ausgleichsflächen 
bzw. Kompensationsmaßnahmen auszuweisen. 

Möglichst zeitgleich sollte bereits mit der Objektplanung und der Erstellung ggf. notwendiger Gutachten begonnen 
werden, damit unmittelbar nach Satzungsbeschluss des B-Plans mit der Ausführung begonnen werden kann. Ein 
Baubeginn durch die Stadt im Bahnbereich oder an Bahnanlagen darf erst erfolgen, wenn ein rechtsgültiges Baurecht 
(Beschluss) vorliegt.  

Dabei sind die Bearbeitungszeiten B-Plan einschließlich zugehöriger Gutachten zu berücksichtigen. So ist nach Ein-
schätzung der Unteren Naturschutzbehörde in jedem Falle die Erarbeitung eines landschaftspflegerischen Begleit-
plans mit Artenschutzfachbeitrag notwendig, da die Flächen voraussichtlich Habitate der streng geschützten Zau-
neidechse sind und zudem teilweise auf der Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses für den Ausbau der 
Bahnstrecke Sondershausen �± Wolkramshausen als Ausgleichsmaßnahme 02_A sind. Das erfordert eine qualifi-
zierte Bestandsaufnahme und -bewertung, Konfliktanalyse sowie Ableitung notwendiger und geeigneter Kompensa-
tionsmaßnahmen. Der zeitliche Vorlauf für faunistische Untersuchungen beträgt 1 Jahr. 

 

P+R-Anlage und Radweg - Weg 2: Erhalt eisenbahnrechtliche Widmung und Planungsrecht über Planfeststellung  

Wenn eisenbahnrechtliche Widmung des Grundstücks aufrechterhalten werden soll (z.B. wenn eine Verlagerung 
von Bahnanlagen nicht möglich ist), kann Planungsrecht über eine Planfeststellung oder eine Plangenehmigung 
(vereinfachte Form) nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) hergestellt werden. Dabei darf die vorgesehene 
Nutzung die Bahnanlagen nicht beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang kann dann auch die Notwendige Ände-
rung hinsichtlich der Ausweisung neuer Ausgleichsflächen erfolgen. 

Genehmigungsbehörde ist in diesem Fall das Eisenbahnbundesamt. Bei einer Umsetzung im Planfeststellungs-
verfahren, bei dem auch Bahnanlagen geplant werden, kann als förmlicher Maßnahmenträger gegenüber dem Ei-
senbahnbundesamt ausschließlich die DB AG (DB Netz) auftreten. Entsprechend ist zwischen Bahn und Kommune 
eine enge Abstimmung sowie eine im Vorfeld unterzeichnete Planungs- und Kostenübernahme notwendig.  

Obwohl bei Planfeststellung oder Plangenehmigung kein gesonderter /zusätzlicher Baugenehmigungsantrag not-
wendig ist, da der Planfeststellungsbeschluss bereits die Genehmigung beinfaltet, sollte dieser Weg nur im Ausnah-
mefall vorgesehen werden (u.a. wegen begrenzter Personalressourcen DB AG) 
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Personenunterführung: 

Der Neubau der Personenunterführung ist eine gemeinsame Baumaßnahme von DB und Stadt (Personenunterfüh-
rung zwischen den Gleisen = Bahn, Verlängerung in Richtung Westen = Stadt). Dafür ist eine Bau- und Finanzie-
rungsvereinbarung zwischen beiden Parteien abzuschließen, die hinsichtlich der Zuständigkeiten und des Verursa-
cherprinzips festlegt, wie sich die Gesamtkosten der Personenunterführung aufteilen werden.  

Als grobe Zeitschiene für einen Neubau wird von der DB Station&Service eine Realisierung Anfang 2030 angegeben 
(Basis: Standardterminplan DB Netz AG Neubau EÜ mit Plangenehmigung). 

 

Finanzierung: 

Eine grundlegende Voraussetzung für die Realisierung ist die Klärung der Finanzierung des Vorhabens. So ist früh-
zeitig mit dem TLBV zu klären, ob sich das Land Thüringen �± neben möglichen Förderprogrammen (siehe hierzu 
Kap. 7) - an der Finanzierung mit beteiligt.  
 

 

 

 

In dem nachfolgenden Ablaufschema20 sind die notwendigen Umsetzungsschritte anschaulich dargestellt (projekt-
�V�S�H�]�L�I�L�V�F�K�H���(�U�J�l�Q�]�X�Q�J�H�Q���L�Q���E�O�D�X�������'�D�E�H�L���L�V�W���G�H�U���R�E�H�U�H���%�H�U�H�L�F�K���G�H�U���Ä�L�Q�W�H�J�U�L�H�U�W�H�Q���V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H�Q���3�O�D�Q�X�Q�J�³���•�E�H�U���G�L�H��
hier vorliegende Machbarkeitsstudie bereits abgedeckt/erfüllt.  

                                                           
20 (Arbeitskreis Park + Ride, 2009) und eigene Ergänzungen 
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Abb. 48: Ablaufschema Planung, Bau und Betrieb von P+R, Quelle: (Arbeitskreis Park + Ride, 2009) und eigene Ergänzungen in blau 
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6.2.4 Handlungsempfehlungen Vorzugsvariante P+R-Anlage 

Objektplanung 

Bei der Objektplanung der P+R-Anlage sind grundsätzlich die Standards für Anlagen des ruhenden Verkehrs gemäß 
Richtlinie EAR 05 21  zu berücksichtigen �± dies ist auch Fördervoraussetzung. Da Berufspendler häufig unter Zeitdruck 
aufgrund des abfahrenden Zuges stehen, sollten die Stellplätze deutlich markiert und ausreichend breit sein - u.U. 
ist eine separate Wendemöglichkeit vorzusehen. Die Attraktivität der Anlage erhöht deren Akzeptanz. Dennoch sind 
die Parkplatzanordnung und Radweganbindung effizient zu gestalten, um die Flächeninanspruchnahme gering zu 
halten. 

Mindestens zwei Stellplätze sind als Behindertenstellplätze auszuführen und in unmittelbarer Nähe des barrierefreien 
Zugangs / der Rampe einzuordnen. 

Eine Lademöglichkeit für Elektroautos ist in der Regel für tägliche Pendler am Bahnhof nicht erforderlich, da die 
Elektro-Akkus bzw. Batterien für die An- und Abfahrt zum Bahnhof ausreichend Ladekapazität aufweisen. Zur För-
derung innovativer Mobilitätsangebote können jedoch privilegierte, zugangsnahe Pkw-Stellplätze nur für Elektro-Pkw 
und Car-Sharing-Anbieter ausgewiesen werden. Grundlage für die Privilegierung bilden das Elektromobilitätsgesetz 
(EmoG) und das Carsharing-Gesetz (CsgG). 

Die Stellplätze sind gemäß den technischen Regelwerken im Straßenbau zu beleuchten. Um Betriebskosten zu spa-
ren, sollen Möglichkeiten der Nachtabschaltung oder reduzierter Beleuchtung im Einzelfall geprüft werden.  

Die Stellplätze sind ökologisch mit offenen Belägen und Pflanzflächen zu gestalten. 

 

Aus der Trägerbeteiligung gingen folgende Empfehlungen und Anforderungen von Seiten der DB Netz AG hervor: 

Für die Projektsteuerung sollte möglichst ab Beginn der Planung, spätestens jedoch mit Beginn der HOAI-
Leistungsphase 3, ein mit den Bahnstrukturen, -regelwerken, -terminen und -fristen vertrautes und erfahrenes Inge-
nieurbüro für die eisenbahnspezifischen Belange beauftragt werden. 

Der Zeitraum der Projektsteuerung sollte von Planungsbeginn bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme erfolgen. 
Das Ingenieurbüro muss nachweisliche und längerfristige Erfahrungen (Referenzen) mit der Koordination von Vor-
haben der Straßenbauverwaltungen im Bahnbereich und an Bahnanlagen besitzen sowie den Regelprozess bei der 
Bahn kennen und beherrschen (u.a. Abforderung und Revision Bestandspläne, Anmeldung v. Sperrpausen, Erstel-
�O�X�Q�J���Y�R�Q���3�O�D�Q�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q���P�L�W���%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J���G�H�U���%�D�K�Q�V�S�H�]�L�I�L�N�«���� Es ist zu prüfen, ob ein solches Projekt- bzw. 
Umsetzungsmanagement ggf. förderfähig ist. 

Des Weiteren ist eine Entwurfsplanung bahnseitiger Belange und eisenbahnspezifischer Anpassungs- und/oder Be-
gleitmaßnahmen zu erstellen. Diese technische Planunterlage (Planungstiefe LP 3 HOAI / Entwurfsplanung) ist der 
DB Netz AG vollständig und prüffähig vorzulegen. Sie ist Voraussetzung für eine abschließende Zustimmung der 
Bahn (Grundlage zur Kreuzungsvereinbarung) und für die folgenden Ausführungsplanungen. 

 

Betriebskonzept und Nutzungskosten 

Die Kommune sollte sich möglichst frühzeitig die Organisation der betrieblichen Aufgaben und die Form der Betriebs-
organisation klären. 

Die betrieblichen Aufgaben umfassen Bereiche wie Reinigung, Winterdienst, Grünpflege, Abfallbeseitigung, Beleuch-
tung, Entwässerung, Inspektion und Wartung. Hier kann bereits im Zuge der Objektplanung auf eine nutzungskos-
tensparende Ausführung geachtet werden. Zum Beispiel führt eine geringe Flächenversiegelung neben ökologischen 
Vorteilen auch zu einer Reduzierung der Abwassergebühren. Zwar sind wasserdurchlässige Beläge in der Herstel-
lung teurer, reduzieren aber den Instandhaltungsaufwand deutlich (wassergebundene Oberflächen sollten allerdings 

                                                           
21 (EAR05, 2005) 
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aufgrund geringer Lebensdauer nicht verwendet werden). Um die Kosten für die Grünpflege zu reduzieren, sollten 
für die Bepflanzung extensive und pflegearme Sorten verwenden werden. 

Eine Zugangsregelung, z.B. in Form von Schranken, scheint an diesem Standort nicht notwendig, da die Gefahr der 
Fremdnutzung der Stellplätze nicht gegeben ist. Ebenso kann und sollte auf eine Entgelderhebung verzichtet werden, 
da diese in der Regel nur bei der Gefahr der Zweckentfremdung durch andere Nutzer und ab einer Größe von 200 
Stellplätzen sinnvoll ist �± andernfalls übersteigen die Investitions- und Betriebskosten die potentiellen Einnahmemög-
lichkeiten. 

 

Für die künftige Betriebsorganisation erscheint der Regiebetrieb am sinnvollsten, da es sich um eine kleine Anlage 
handelt. D.h. der Betrieb der P+R-Anlage bleibt als Teil der Kommunalverwaltung in der Hand der Kommune und 
wird vom Bauhof sowie dem Ordnungsamt betreut. Alternativ wäre die Organisation als Eigenbetrieb denkbar. 

Andere Organisationsformen wie als selbständiges Kommunalunternehmen, privatrechtliche Organisation (gemein-
deeigene GmbH) oder die Vergabe von Leistungen des Betriebs kommen wahrscheinlich eher nicht in Frage. 

 

Beschilderung / Wegweisung 

Die Zufahrt zur P+R-Anlage ist im umliegenden Straßenraum gut und möglichst weiträumig zu beschildern. An der 
Anlage selbst ist ein Schild mit Klassifikation des Parkplatzes und Kurz- und Langfassung der Allgemeine Geschäfts-
bedingungen bzw. Einstellbedingungen gem. § 305 Abs 2 BGB anzubringen ���]���%���� �Ä�Q�X�U�� �I�•�U�� �)�D�K�U�J�l�V�W�H�� �|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�U��
Verkehrsmittel (Bahne und Busse; Höchstparkdauer; nur auf gekennzeichneten Flächen; Höhe der Strafe bei Ver-
stößen). Dies ist notwendig, um z.B. die Ahndung rechtswidriger Parkvorgänge zu ermöglichen. 

Die Führung des Radweges ist eindeutig auszuweisen, wichtige Ziele der Umgebung (z.B. Innenstadt / Petersen-
schacht) sowie der Bahnsteigzugang sind zu beschildern. 

 

Ergänzende Maßnahmen im Bahnhofsumfeld 

Für �H�L�Q�H���D�W�W�U�D�N�W�L�Y�H�� �*�H�V�W�D�O�W�X�Q�J�� �G�H�V���0�R�E�L�O�L�W�l�W�V�N�Q�R�W�H�Q�V���6�R�Q�G�H�U�V�K�D�X�V�H�Q���L�P�� �6�L�Q�Q�H���H�L�Q�H�V�� �Ä�=�X�N�X�Q�I�W�V�E�D�K�Q�K�R�I�V�³���V�L�Q�G���I�R�O��
gende ergänzende Maßnahmen im Bahnhofsumfeld notwendig: 

�ƒ Errichtung von Fahrradstellplätzen (siehe Kap. 6.1) 
�ƒ Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen auf dem Bahnhofsvorplatz  
�ƒ Begrünung auf dem Bahnhofsvorplatz  
�ƒ Einrichtung eines barrierefreien WC im Bahnhofsgebäude (im Zusammenhang mit dessen Reaktivierung) 
�ƒ Installation von E-Ladesäulen  
�ƒ attraktive Gestaltung der August-Bebel-Straße als Zuwegung in die Stadt! 
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6.3 Alternativ-Variante P+R-Anlage Bahnhofstraße  

Sollte die Machbarkeitsprüfung der DB zu einem negativen Ergebnis kommen, also die Flächen weder veräußert 
noch zur Nutzung überlassen werden, stellt die Einordnung der P+R-Stellplätze in der Bahnhofstraße die einzig 
mögliche Alternative dar �± allerdings mit folgenden Einschränkungen: 

�ƒ Kapazität auf max. 30 P+R-STP begrenzt, nicht erweiterbar 
�ƒ Ersatz für Anwohner-Stellplätze notwendig 
�ƒ mangelnde Steuerungsmöglichkeiten von Seiten der Stadt 
�ƒ Zugangsbeschränkung und Kontrolle aufgrund der Gefahr der Fremdnutzung erforderlich 
�ƒ Konflikt mit Schülerverkehr und Verkehrsfluss 
�ƒ Keine Separate Radwegeführung des UWR an den Bahnhof 

 

Die Variante ist im Kapitel 5.1.2 ausführlich beschrieben. Es wird vorgeschlagen, die ca. 35 vorhandenen Senkrecht-
parker, die derzeit als Anwohnerstellplätze genutzt werden, als P+R-Stellplätze auszuweisen. Entsprechend müssten 
für die Anwohner des südlich angrenzenden Bahnhofsquartiers Ersatzstellplätze geschaffen werden �± hierzu wird 
die Errichtung einer Quartiersgarage mit ca. 80 Stellplätzen im westlichen Bereich vorgeschlagen. 

Da sich die Fläche für die Quartiersgargage im Eigentum der Wohnungsgenossenschaft Glückauf eG (WBG) befin-
det, bestehen für die Stadt dahingehend allerdings keinerlei Steuerungsmöglichkeiten. Eventuell könnte von Seiten 
der Stadt über einen Förderzuschuss in Höhe des Mitleistungsanteils ein Anreiz für die WBG, welche eine Quartiers-
garage für wünschenswert aber derzeit nicht realisierbar einstuft, gesetzt werden. 

Da es sich bei der P+R-Anlage in der Bahnhofstraße um einen für Fremdnutzung attraktiven Standort handelt, müsste 
an dieser Stelle eine Zugangsbeschränkung erfolgen. Zum Beispiel könnte eine Zugangsberechtigung durch die 
Ausgabe von Parkausweisen durch die Kommune gegen Vorlage eines ÖPNV-Tickets (in der Regel eine Zeitkarte) 
umgesetzt werden. Dies zieht allerdings auch eine regelmäßige Kontrolle einschließlich entsprechendem Zeit- und 
Kostenaufwand nach sich. Eine Bewirtschaftung der P+R-Stellplätze (Entgelderhebung) ist bei einer so kleinen An-
lage ineffektiv (Investitions- und Betriebskosten übersteigen die potentiellen Einnahmemöglichkeiten) und wäre nur 
sinnvoll, wenn es für die umliegenden Straßenräume ein Parkraumkonzept gibt, da die Pendler sonst ins Umfeld 
�D�X�V�Z�H�L�F�K�H�Q�����Ä�J�U�D�X�H�V���3���5�³���� 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Alternativ-Variante aufgrund der o.g. zahlreichen Ein-
schränkungen ausschließlich im Falle eines negativen Ergebnisses der Machbarkeitsprüfung DB zum Tra-
gen kommen sollte. 
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7 Zuwendungen / Förderung 

Zur Finanzierung der vorgeschlagenen Maßnahmen bestehen zahlreiche Möglichkeiten der Förderung, entweder 
über spezielle Förderprogramme zur Unterstützung der umweltfreundlichen Mobilität oder ggf. auch über die Städ-
tebauförderung. Hier empfiehlt es sich, eine frühzeitige Abstimmung, insbesondere mit dem Thüringer Landesamt 
für Bau und Verkehr (TLBV) herbeizuführen. Betriebs- und Unterhaltungskosten sind grundsätzlich nicht förderfähig.  

Bei der Inanspruchnahme von Förderung besteht eine Zweckbindungsfrist von 25 Jahren. Die P+R- sowie B+R-
Stellplätze sind dann auch grundsätzlich gebührenfrei zur Verfügung zu stellen bzw. bedarf es der Zustimmung der 
Bewilligungsbehörde. Wenn eine Entgelderhebung erfolgt, dürfen die Einnahmen maximal die Kosten für Betrieb und 
Unterhalt decken; Mehreinnahmen sind förderschädlich. 

Im Folgenden sind einige der möglichen Förderprogramme und deren Bezuschussung aufgeführt: 

Förderprogramme auf Bundesebene 

Kommunalrichtlinie �² Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 

1. Errichtung von Mobilitätsstationen 
- Gefördert werden die Errichtung und Erweiterung von Mobilitätsstationen. Mit Mobilitätsstationen werden 

verschiedene Verkehrsmittel des Umweltverbundes möglichst nahtlos miteinander verknüpft. Gemäß 
Kommunalrichtlinie umfassen Mobilitätsstationen beispielsweise Haltepunkte des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV), Radabstellanlagen, Anlagen und Infrastruktur für E-Bikes und Infrastrukturen für 
Verkehrsmittel der Sharing-Mobility, die sich in räumlicher Nähe zueinander befinden. Die Stationen sind 
sichtbar als solche ausgewiesen, etwa mit Stelen und Logo. 

- Der Zuschuss beträgt 50 % der förderfähigen Gesamtausgaben 

4.2.5 a) Errichtung von Mobilitätsstationen | Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz 
 

2. Verbesserung des ruhenden Radverkehrs und dessen Infrastruktur 
- Gefördert werden neue Radabstellanlagen, wie Anlehnbügel, Reihenparker oder Doppelstockparker sowie 

Fahrradparkhäuser einschließlich ihrer Ausstattung. Im Zusammenhang mit Radabstellanlagen oder Fahr-
radparkhäusern werden auch die Überdachung von Radabstellanlagen inklusive Beleuchtung und Netzan-
schluss, Abstellanlagen für Tretroller, Schließfächer mit Standardsteckdosen sowie SB-Servicestationen 
gefördert. 

- Der Zuschuss beträgt 50 % der förderfähigen Gesamtausgaben 

https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/ma%C3%9Fnahmen-zur-fo-
erderung-klimafreundlicher-mobilitaet/verbesserung-des-ruhenden-radverkehrs-und-dessen-infrastruktur 
 

3. Errichtung von Radabstellanlagen im Rahmen der Bike+Ride-Offensive 
- Gefördert wird die Errichtung von Radabstellanlagen, das heißt nicht-bewegliche Anlagen oder bauliche 

Einrichtungen zum Abstellen von Fahrrädern. Die Anlagen müssen sich innerhalb eines Radius von 100 
Metern von einem Bahnhof oder einem Haltepunkt einer Bahnanlage befinden. 

- Der Zuschuss beträgt 70 % der förderfähigen Gesamtausgaben 
- Programm wird von der DB InfraGO AG umfassend unterstützt (Antragstellung und Ausführung) 

https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/ma%C3%9Fnahmen-zur-fo-
erderung-klimafreundlicher-mobilitaet/errichtung-von-radabstellanlagen-im-rahmen-der-bikeride-offensive 

https://bikeandride.bahnhof.de/bikeandride/artikel-1-6950966 
  



 Mobilitätsknotenpunkt Bahnhof Sondershausen  

Seite 73 von 77 

 

Förderprogramme auf Landesebene 

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (RL-KVI) 
Fördergeber: Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 

- Finanzierung von Maßnahmen im Straßenbau, Fuß- und Radverkehr sowie im öffentlichen Personennah-
verkehr (auch P+R-Anlagen) 

- Höhe der Förderung ist abhängig von der Art der Maßnahme 
- Ansprechpartner: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) 
- formgerechte Anmeldung des Vorhabens spätestens bis zum 31.3. für das dem Vorhabenbeginn vorange-

hende Jahr beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) 

Förderdatenbank - Förderprogramme - Kommunale (foerderdatenbank.de) 

Sonstige Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten 

Förderprogramm: IKK �² Nachhaltige Mobilität 
- Die KfW Bankengruppe unterstützt Sie im öffentlichen Sektor bei der Umsetzung von Investitionen in 

nachhaltige und klimafreundliche Mobilität in Deutschland. 
- Förderung für 

- Investitionen in die Infrastruktur für klimafreundlichen öffentlichen Verkehr und für den kommunalen 
Fuhrpark, 

- klimafreundliche Fahrzeuge, 
- nachhaltige Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) für Mobilität 

- Förderung als Darlehen für eine Mindestlaufzeit von 4 Jahren 
- Darlehen wird als Direktkredit vergeben 

Förderdatenbank - Förderprogramme - IKK �± Nachhaltige Mobilität (foerderdatenbank.de) 
 

Ortsansässige Behörden und Unternehmen 
Seitens der Stadt Sondershausen sollte auch geprüft werden, ob sich ortsansässige Behörden oder Unternehmen �± 
insbesondere mit Sitz am Petersenschacht - an der Mitfinanzierung der P+R- und B+R-Anlagen beteiligen können. 
Möglichkeiten der Finanzierung ergeben sich bei Zuschüssen zu den Baukosten (einmalig zur Reduzierung des 
kommunales Eigenanteils), der Bewirtschaftung (durch jährliche Zahlungen) oder einer Kombination aus beidem. 
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Anlagen 

- Ablaufplan / Terminübersicht 

- Lageplan Vorzugsvariante P+R-Anlage West, M 1: 1000 A3  

- Lageplan Vorzugsvariante P+R-Anlage West - Ausschnitt PU, M 1:500, A4 



 

 

  



 

 

Ablaufplan / Terminübersicht 

Oktober 2022 �ƒ Auswertung vorhandener Planungsgrundlagen 
�ƒ Auswertung der übergeordneten Planungen (LEP, Regionalplan, Nahverkehrsplan, 

ITF, Planfeststellungsverfahren, ISEK etc.) 
�ƒ Erstellen einer Plangrundlage 
�ƒ 12.10.2022: Anlaufberatung mit STVW (Videokonferenz)  

November 2022 �ƒ 03.11.2022: Begehung und Vor-Ortberatung mit STVW 
�ƒ 03.11.2022: Fachdialog mit Vertreter der Interessengemeinschaft Residenzbahnhof 

Sondershausen e.V.  
�ƒ Bestanderfassung 

Dezember 2022 /  
Januar 2023 

�ƒ Erfassung der Rahmenbedingungen im regionalen und gesamtstädtischen Kontext 
(ÖPNV-Angebot, Pendleraufkommen, Planung Bahnhof) 

�ƒ Sichtung und Auswertung Regelwerke und Empfehlungen für P+R- und B+R-Anlagen 

Februar 2023 �ƒ 01.02.2023:  1. Fachkonferenz 
Auftaktveranstaltung Träger öffentlicher Belange und Projektbeteiligte 

�ƒ 08.02.2023:  Nachholtermin vom 01.02.23 als Videokonferenz mit Vertreterin der  
DB Station & Service AG 

�ƒ Zwischenbericht zum Stand Machbarkeitsstudie 

März 2023 �ƒ Erfassung und Beschreibung der Ausgangssituation im Bahnhofsumfeld insbeson-
dere hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung und Flächennutzungspotentiale  

�ƒ 10.03.2023:  Versand Fragenkatalog an DB Netz / Station & Service / Immobilien zu 
Fahrgastbelegung, Querung Bahngleise, Materiallager, Eigentumsver-
hältnissen und Grundstückserwerbsmöglichkeiten 

�ƒ 21.03.2023:  Rücklauf von DB Service AG 

April 2023 �ƒ 18.04.2023:  Beratung mit STVW (Videokonferenz) 
�ƒ 25.04.2023:  Rücklauf von DB Netz AG 

Mai 2023 �ƒ 04.05.2023:  Vorstellung Wirtschaftsausschuss (Bestandserhebung und Analyse) 
�ƒ 12.05.2023:  Fachdialog mit DB Station & Service + DB Immobilien (Videokonferenz) 

Juni 2023 �ƒ 01.06.2023:  Rücklauf von DB Immobilien AG  
�ƒ 20.06.2023:  Vorstellung Bauausschuss (Bestandserhebung und Analyse) 
�ƒ 27.06.2023:  Beratung mit STVW (Videokonferenz) 

Juli 2023 �ƒ Bedarfsermittlung 
�ƒ Erstellung von Lösungsansätzen und Variantendiskussion 
�ƒ 04.07.2023:  Erneute Abfrage zu Grundstücksverfügbarkeiten an DB Immobilien AG 

bezüglich Radwegeführung 

 
 



 

 

 

August 2023 �ƒ 16.08.2023: Vor-Ort-Termin mit Vertretern der DB Netz AG  
 

September 2023 / 
Oktober 2023 

�ƒ 27.09.2023:  Beratung mit STVW (Videokonferenz) 
�ƒ Matrix zur systematischen Bewertung der Lösungsansätze 

November 2023 �ƒ Beauftragung der Vermessung von Flächen östlich und westlich der Gleisanlagen 
�ƒ 30.11.2023:  2. Fachkonferenz 

mit Trägern öffentlicher Belange und Projektbeteiligten zur Vorstellung 
und Diskussion des Projektstandes 

Dezember 2023 �ƒ 06.12.2023:  Beratung mit STVW (Videokonferenz) 
�ƒ 06.12.2023 bis 12.01.2024: Schriftliche Trägerbeteiligung  

 Januar 2024 �ƒ Auswertung und Integration der TÖB-Beteiligung  
�ƒ 16.01.2024:  Beratung mit STVW (Videokonferenz) 
�ƒ 23.01.2024:  Erörterung im Bau- und Wirtschaftsausschuss (kombiniert) 
�ƒ Vermessung  

Februar 2024 �ƒ Auswertung und Integration der Vermessung (Länge PU und Einordnung Radweg) 
�ƒ Maßnahmenplanung, Umsetzungsstrategie, Kostenprognose und Handlungsempfeh-

lungen hinsichtlich der weiteren Vorbereitung und Umsetzung der Gesamtmaßnahme  
�ƒ 15.02.2024:  Abstimmung mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV), 

Vor-Ort-Termin 
�ƒ 16.02.2024:  Beratung mit STVW (Videokonferenz) 
�ƒ Fertigstellung Abschlussbericht  

April/Mai 2024 �ƒ Vorstellung im Stadtrat  
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